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§ 1 Steuerbare Umsätze 

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze:  

1. die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unterneh-
mer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens 
ausführt. Die Steuerbarkeit entfällt nicht, wenn der Umsatz auf 
Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung ausgeführt 
wird oder nach gesetzlicher Vorschrift als ausgeführt gilt;  

2. (weggefallen) 

3. (weggefallen) 

4. die Einfuhr von Gegenständen im Inland oder in den österrei-
chischen Gebieten Jungholz und Mittelberg (Einfuhrumsatz-
steuer); 

5. der innergemeinschaftliche Erwerb im Inland gegen Entgelt. 

(1a) Die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an ei-
nen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen unterliegen 
nicht der Umsatzsteuer. Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, 
wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unterneh-
mens gesondert geführter Betrieb im Ganzen entgeltlich oder un-
entgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird. 
Der erwerbende Unternehmer tritt an die Stelle des Veräußerers. 

(2) Inland im Sinne dieses Gesetzes ist das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland mit Ausnahme des Gebiets von Büsingen, der 
Insel Helgoland, der Freizonen im Sinne des Artikels 243 des Zoll-
kodex der Union (Freihäfen), der Gewässer und Watten zwischen 

                                            
1Änderungen zum 1.1.2025 nach Art. 29 des Gesetzes vom 20.8.2021, BGBl. I S. 3932 
nicht enthalten; ebenso die Änderungen zum 1.1.2025 in Art. 23 des Wachstumschan-
cengesetzes vom 27.3.2024, BGBl. I Nr. 108  

der Hoheitsgrenze und der jeweiligen Strandlinie sowie der deut-
schen Schiffe und der deutschen Luftfahrzeuge in Gebieten, die 
zu keinem Zollgebiet gehören. Ausland im Sinne dieses Gesetzes 
ist das Gebiet, das danach nicht Inland ist. Wird ein Umsatz im 
Inland ausgeführt, so kommt es für die Besteuerung nicht darauf 
an, ob der Unternehmer deutscher Staatsangehöriger ist, seinen 
Wohnsitz oder Sitz im Inland hat, im Inland eine Betriebsstätte un-
terhält, die Rechnung erteilt oder die Zahlung empfängt. Zollkodex 
der Union bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur 
Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, 
S. 1; L 287 vom 20.10.2013, S. 90) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

(2a) Das Gemeinschaftsgebiet im Sinne dieses Gesetzes umfasst 
das Inland im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 und die Gebiete der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nach dem 
Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gelten (übri-
ges Gemeinschaftsgebiet). Das Fürstentum Monaco gilt als Gebiet 
der Französischen Republik; die Insel Man gilt als Gebiet des Ver-
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Drittlandsge-
biet im Sinne dieses Gesetzes ist das Gebiet, das nicht Gemein-
schaftsgebiet ist.  

(3) Folgende Umsätze, die in den Freihäfen und in den Gewässern 
und Watten zwischen der Hoheitsgrenze und der jeweiligen 
Strandlinie bewirkt werden, sind wie Umsätze im Inland zu behan-
deln: 

1. die Lieferungen und die innergemeinschaftlichen Erwerbe von 
Gegenständen, die zum Gebrauch oder Verbrauch in den be-
zeichneten Gebieten oder zur Ausrüstung oder Versorgung ei-
nes Beförderungsmittels bestimmt sind, wenn die Gegen-
stände 

a) nicht für das Unternehmen des Abnehmers erworben wer-
den, oder 

b) vom Abnehmer ausschließlich oder zum Teil für eine nach 
§ 4 Nummer 8 bis 27 und 29 steuerfreie Tätigkeit verwendet 
werden; 

2. die sonstigen Leistungen, die 

a) nicht für das Unternehmen des Leistungsempfängers aus-
geführt werden, oder 

b) vom Leistungsempfänger ausschließlich oder zum Teil für 
eine nach § 4 Nummer 8 bis 27 und 29 steuerfreie Tätigkeit 
verwendet werden; 

3. die Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und die sonstigen 
Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a; 

4. die Lieferungen von Gegenständen, die sich im Zeitpunkt der 
Lieferung 

a) in einem zollamtlich bewilligten Freihafen-Veredelungsver-
kehr oder in einer zollamtlich besonders zugelassenen Frei-
hafenlagerung oder 

b) einfuhrumsatzsteuerrechtlich im freien Verkehr befinden; 

5. die sonstigen Leistungen, die im Rahmen eines Veredelungs-
verkehrs oder einer Lagerung im Sinne der Nummer 4 Buch-
stabe a ausgeführt werden; 

6. (aufgehoben) 

7. der innergemeinschaftliche Erwerb eines neuen Fahrzeugs 
durch die in § 1a Abs. 3 und § 1b Abs. 1 genannten Erwerber. 

Lieferungen und sonstige Leistungen an juristische Personen des 
öffentlichen Rechts sowie deren innergemeinschaftlicher Erwerb 
in den bezeichneten Gebieten sind als Umsätze im Sinne der 
Nummern 1 und 2 anzusehen, soweit der Unternehmer nicht an-
hand von Aufzeichnungen und Belegen das Gegenteil glaubhaft 
macht. 

§ 1a Innergemeinschaftlicher Erwerb 

(1) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt liegt vor, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. Ein Gegenstand gelangt bei einer Lieferung an den Abnehmer 
(Erwerber) aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaates oder aus dem übrigen Gemein-
schaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete, auch 
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wenn der Lieferer den Gegenstand in das Gemeinschaftsgebiet 
eingeführt hat, 

2. der Erwerber ist  

a) ein Unternehmer, der den Gegenstand für sein Unterneh-
men erwirbt, oder 

b) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die 
den Gegenstand nicht für ihr Unternehmen erwirbt, und 

3. die Lieferung an den Erwerber 

a) wird durch einen Unternehmer gegen Entgelt im Rahmen 
seines Unternehmens ausgeführt und 

b) ist nach dem Recht des Mitgliedstaates, der für die Besteu-
erung des Lieferers zuständig ist, nicht auf Grund der Son-
derregelung für Kleinunternehmer steuerfrei. 

(2) Als innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt gilt das Ver-
bringen eines Gegenstands des Unternehmens aus dem übrigen 
Gemeinschaftsgebiet in das Inland durch einen Unternehmer zu 
seiner Verfügung, ausgenommen zu einer nur vorübergehenden 
Verwendung, auch wenn der Unternehmer den Gegenstand in das 
Gemeinschaftsgebiet eingeführt hat. Der Unternehmer gilt als Er-
werber. 

(2a) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Sinne des Absatzes 2 
liegt nicht vor in den Fällen des § 6b. 

(3) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Sinne der Absätze 1 
und 2 liegt nicht vor, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

1. Der Erwerber ist  

a) ein Unternehmer, der nur steuerfreie Umsätze ausführt, die 
zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen, 

b) ein Unternehmer, für dessen Umsätze Umsatzsteuer nach 
§ 19 Abs. 1 nicht erhoben wird, 

c) ein Unternehmer, der den Gegenstand zur Ausführung von 
Umsätzen verwendet, für die die Steuer nach den Durch-
schnittssätzen des § 24 festgesetzt ist, oder 

d) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die 
den Gegenstand nicht für ihr Unternehmen erwirbt, und 

2. der Gesamtbetrag der Entgelte für Erwerbe im Sinne des Ab-
satzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 2 hat den Betrag von 12 500 
Euro im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überstiegen und 
wird diesen Betrag im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 
nicht übersteigen (Erwerbsschwelle). 

(4) Der Erwerber kann auf die Anwendung des Absatzes 3 verzich-
ten. Als Verzicht gilt die Verwendung einer dem Erwerber erteilten 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gegenüber dem Lieferer. 
Der Verzicht bindet den Erwerber mindestens für zwei Kalender-
jahre. 

(5) Absatz 3 gilt nicht für den Erwerb neuer Fahrzeuge und ver-
brauchsteuerpflichtiger Waren. Verbrauchsteuerpflichtige Waren 
im Sinne dieses Gesetzes sind Mineralöle, Alkohol und alkoholi-
sche Getränke sowie Tabakwaren. 

§ 1b Innergemeinschaftlicher Erwerb neuer Fahrzeuge 

(1) Der Erwerb eines neuen Fahrzeugs durch einen Erwerber, der 
nicht zu den in § 1a Abs. 1 Nr. 2 genannten Personen gehört, ist 
unter den Voraussetzungen des § 1a Abs. 1 Nr. 1 innergemein-
schaftlicher Erwerb. 

(2) Fahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. motorbetriebene Landfahrzeuge mit einem Hubraum von mehr 
als 48 Kubikzentimetern oder einer Leistung von mehr als 7,2 
Kilowatt; 

                                            
2
 Wortlaut des bis 31.12.2016 geltenden § 2 Abs. 3: 

(3) Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind nur im 
Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes) und ihrer land- oder forstwirtschaftli-
chen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig. Auch wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 nicht gegeben sind, gelten als ge-
werbliche oder berufliche Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes 

1. (weggefallen) 

2. die Tätigkeit der Notare im Landesdienst und der Ratschreiber 
im Land Baden-Württemberg, soweit Leistungen ausgeführt 

2. Wasserfahrzeuge mit einer Länge von mehr als 7,5 Metern; 

3. Luftfahrzeuge, deren Starthöchstmasse mehr als 1.550 Kilo-
gramm beträgt. 

Satz 1 gilt nicht für die in § 4 Nr. 12 Satz 2 und Nr. 17 Buchstabe 
b bezeichneten Fahrzeuge. 

(3) Ein Fahrzeug gilt als neu, wenn das 

1. Landfahrzeug nicht mehr als 6.000 Kilometer zurückgelegt hat 
oder wenn seine erste Inbetriebnahme im Zeitpunkt des Er-
werbs nicht mehr als sechs Monate zurückliegt; 

2. Wasserfahrzeug nicht mehr als 100 Betriebsstunden auf dem 
Wasser zurückgelegt hat oder wenn seine erste Inbetrieb-
nahme im Zeitpunkt des Erwerbs nicht mehr als drei Monate 
zurückliegt; 

3. Luftfahrzeug nicht länger als 40 Betriebsstunden genutzt wor-
den ist oder wenn seine erste Inbetriebnahme im Zeitpunkt des 
Erwerbs nicht mehr als drei Monate zurückliegt. 

§ 2 Unternehmer, Unternehmen 

(1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
selbständig ausübt, unabhängig davon, ob er nach anderen Vor-
schriften rechtsfähig ist. Das Unternehmen umfasst die gesamte 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers. Gewerb-
lich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von 
Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder 
eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig 
wird. 

(2) Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit wird nicht selbständig 
ausgeübt,  

1. soweit natürliche Personen, einzeln oder zusammengeschlos-
sen, einem Unternehmen so eingegliedert sind, dass sie den 
Weisungen des Unternehmers zu folgen verpflichtet sind; 

2. wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tat-
sächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisa-
torisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist 
(Organschaft). Die Wirkungen der Organschaft sind auf Innen-
leistungen zwischen den im Inland gelegenen Unternehmens-
teilen beschränkt. Diese Unternehmensteile sind als ein Unter-
nehmen zu behandeln. Hat der Organträger seine Geschäfts-
leitung im Ausland, gilt der wirtschaftlich bedeutendste Unter-
nehmensteil im Inland als der Unternehmer. 

(3) (weggefallen)2 

... 

§ 2b Juristische Personen des öffentlichen Rechts 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des 
öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit 
sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Ge-
walt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätig-
keiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. 
Satz 1 gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu 
größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. 

(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen insbesondere nicht 
vor, wenn 

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im 
Kalenderjahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz vo-
raussichtlich 17 500 Euro jeweils nicht übersteigen wird oder 

2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leis-
tungen ohne Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung un-
terliegen. 

werden, für die nach der Bundesnotarordnung die Notare zu-
ständig sind; 

3. die Abgabe von Brillen und Brillenteilen einschließlich der Re-
paraturarbeiten durch Selbstabgabestellen der gesetzlichen 
Träger der Sozialversicherung; 

4. die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei 
der Wahrnehmung von Aufgaben der Landesvermessung und 
des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe; 

5. die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der Vorratshaltung 
und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden. 
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(3) Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des öf-
fentlichen Rechts ausgeführt wird, liegen größere Wettbewerbs-
verzerrungen insbesondere nicht vor, wenn 

1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden 
dürfen oder 

2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche 
Interessen bestimmt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn 

a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarungen beruhen, 

b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und 
der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öf-
fentlichen Aufgabe dienen, 

c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung er-
bracht werden und 

d) der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen an 
andere juristische Personen des öffentlichen Rechts er-
bringt. 

(4) Auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 gege-
ben sind, gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts bei 
Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 mit der 
Ausübung folgender Tätigkeiten stets als Unternehmer: 

1. (aufgehoben) 

2. (aufgehoben) 

3. die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei 
der Wahrnehmung von Aufgaben der Landesvermessung und 
des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe; 

4. die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der Vorratshaltung 
und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden; 

5. Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Ra-
tes vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils 
gültigen Fassung genannt sind, sofern der Umfang dieser Tä-
tigkeiten nicht unbedeutend ist. 

… 

§ 3d Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs 

Der innergemeinschaftliche Erwerb wird in dem Gebiet des Mit-
gliedstaates bewirkt, in dem sich der Gegenstand am Ende der 
Beförderung oder Versendung befindet. Verwendet der Erwerber 
gegenüber dem Lieferer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat 
erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, gilt der Erwerb so 
lange in dem Gebiet dieses Mitgliedstaates als bewirkt, bis der Er-
werber nachweist, dass der Erwerb durch den in Satz 1 bezeich-
neten Mitgliedstaat besteuert worden ist oder nach § 25b Abs. 3 
als besteuert gilt, sofern der erste Abnehmer seiner Erklärungs-
pflicht nach § 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 nachgekommen ist. 

… 

§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen 

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei:  

1. a) die Ausfuhrlieferungen (§ 6) und die Lohnveredelungen an 
Gegenständen der Ausfuhr (§ 7), 

b) die innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a); dies gilt 
nicht, wenn der Unternehmer seiner Pflicht zur Abgabe der 
Zusammenfassenden Meldung (§ 18a) nicht nachgekom-
men ist oder soweit er diese im Hinblick auf die jeweilige 
Lieferung unrichtig oder unvollständig abgegeben hat; 

2. die Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt (§ 8); 

3. die folgenden sonstigen Leistungen: 

a) die grenzüberschreitenden Beförderungen von Gegenstän-
den, die Beförderungen im internationalen Eisenbahnfracht-
verkehr und andere sonstige Leistungen, wenn sich die 
Leistungen 

 aa) unmittelbar auf Gegenstände der Ausfuhr beziehen oder 
auf eingeführte Gegenstände beziehen, die im externen 
Versandverfahren in das Drittlandsgebiet befördert werden, 
oder 

 bb) auf Gegenstände der Einfuhr in das Gebiet eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Gemeinschaft beziehen und 
die Kosten für die Leistungen in der Bemessungsgrundlage 

für diese Einfuhr enthalten sind. Nicht befreit sind die Beför-
derungen der in § 1 Abs. 3 Nr. 4 Buchstabe a bezeichneten 
Gegenstände aus einem Freihafen in das Inland, 

b) die Beförderungen von Gegenständen nach und von den In-
seln, die die autonomen Regionen Azoren und Madeira bil-
den, 

c) sonstige Leistungen, die sich unmittelbar auf eingeführte 
Gegenstände beziehen, für die zollamtlich eine vorüberge-
hende Verwendung in den in § 1 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten 
Gebieten bewilligt worden ist, wenn der Leistungsempfän-
ger ein ausländischer Auftraggeber (§ 7 Abs. 2) ist. Dies gilt 
nicht für sonstige Leistungen, die sich auf Beförderungsmit-
tel, Paletten und Container beziehen. 

 Die Vorschrift gilt nicht für die in den Nummern 8, 10 und 11 
bezeichneten Umsätze und für die Bearbeitung oder Verarbei-
tung eines Gegenstands einschließlich der Werkleistung im 
Sinne des § 3 Abs. 10. Die Voraussetzungen der Steuerbefrei-
ung müssen vom Unternehmer nachgewiesen sein. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung bestimmen, wie der Unter-
nehmer den Nachweis zu führen hat; 

4. die Lieferungen von Gold an Zentralbanken; 

4a. die folgenden Umsätze: 

a) die Lieferungen der in der Anlage 1 bezeichneten Gegen-
stände an einen Unternehmer für sein Unternehmen, wenn 
der Gegenstand der Lieferung im Zusammenhang mit der 
Lieferung in ein Umsatzsteuerlager eingelagert wird oder 
sich in einem Umsatzsteuerlager befindet. Mit der Auslage-
rung eines Gegenstands aus einem Umsatzsteuerlager ent-
fällt die Steuerbefreiung für die der Auslagerung vorange-
gangene Lieferung, den der Auslagerung vorangegangenen 
innergemeinschaftlichen Erwerb oder die der Auslagerung 
vorangegangene Einfuhr; dies gilt nicht, wenn der Gegen-
stand im Zusammenhang mit der Auslagerung in ein ande-
res Umsatzsteuerlager im Inland eingelagert wird. Eine Aus-
lagerung ist die endgültige Herausnahme eines Gegen-
stands aus einem Umsatzsteuerlager. Der endgültigen Her-
ausnahme steht gleich der sonstige Wegfall der Vorausset-
zungen für die Steuerbefreiung sowie die Erbringung einer 
nicht nach Buchstabe b begünstigten Leistung an den ein-
gelagerten Gegenständen;  

b) die Leistungen, die mit der Lagerung, der Erhaltung, der 
Verbesserung der Aufmachung und Handelsgüte oder der 
Vorbereitung des Vertriebs oder Weiterverkaufs der einge-
lagerten Gegenstände unmittelbar zusammenhängen. Dies 
gilt nicht, wenn durch die Leistungen die Gegenstände so 
aufbereitet werden, dass sie zur Lieferung auf der Einzel-
handelsstufe geeignet sind.  

 Die Steuerbefreiung gilt nicht für Leistungen an Unternehmer, 
die diese zur Ausführung von Umsätzen verwenden, für die die 
Steuer nach den Durchschnittssätzen des § 24 festgesetzt ist. 
Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung müssen vom Unter-
nehmer eindeutig und leicht nachprüfbar nachgewiesen sein. 
Umsatzsteuerlager kann jedes Grundstück oder Grundstücks-
teil im Inland sein, das zur Lagerung der in Anlage 1 genannten 
Gegenstände dienen soll und von einem Lagerhalter betrieben 
wird. Es kann mehrere Lagerorte umfassen. Das Umsatzsteu-
erlager bedarf der Bewilligung des für den Lagerhalter zustän-
digen Finanzamts. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Die Be-
willigung ist zu erteilen, wenn ein wirtschaftliches Bedürfnis für 
den Betrieb des Umsatzsteuerlagers besteht und der Lagerhal-
ter die Gewähr für dessen ordnungsgemäße Verwaltung bietet; 

4b. die einer Einfuhr vorangehende Lieferung von Gegenständen, 
wenn der Abnehmer oder dessen Beauftragter den Gegen-
stand der Lieferung einführt. Dies gilt entsprechend für Liefe-
rungen, die den in Satz 1 genannten Lieferungen vorausgegan-
gen sind. Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung müssen 
vom Unternehmer eindeutig und leicht nachprüfbar nachgewie-
sen sein; 

4c. die Lieferung von Gegenständen an einen Unternehmer für 
sein Unternehmen, die dieser nach § 3 Absatz 3a Satz 1 im 
Gemeinschaftsgebiet weiterliefert; 

5. die Vermittlung  

a) der unter die Nummern 1 Buchstabe a, Nummern 2 bis 4b 
und Nummern 6 und 7 fallenden Umsätze, 
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b) der grenzüberschreitenden Beförderungen von Personen 
mit Luftfahrzeugen oder Seeschiffen, 

c) der Umsätze, die ausschließlich im Drittlandsgebiet bewirkt 
werden, 

d) der Lieferungen, die nach § 3 Abs. 8 als im Inland ausge-
führt zu behandeln sind. 

 Nicht befreit ist die Vermittlung von Umsätzen durch Reisebü-
ros für Reisende. Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung 
müssen vom Unternehmer nachgewiesen sein. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung bestimmen, wie der Unternehmer den 
Nachweis zu führen hat;  

6. a) die Lieferungen und sonstigen Leistungen der Eisenbahnen 
des Bundes auf Gemeinschaftsbahnhöfen, Betriebswechsel-
bahnhöfen, Grenzbetriebsstrecken und Durchgangsstrecken 
an Eisenbahnverwaltungen mit Sitz im Ausland, 

b) (weggefallen) 

c) die Lieferungen von eingeführten Gegenständen an im Dritt-
landsgebiet, ausgenommen Gebiete nach § 1 Abs. 3, an-
sässige Abnehmer, soweit für die Gegenstände zollamtlich 
eine vorübergehende Verwendung in den in § 1 Abs. 1 Nr. 
4 bezeichneten Gebieten bewilligt worden ist und diese Be-
willigung auch nach der Lieferung gilt. Nicht befreit sind die 
Lieferungen von Beförderungsmitteln, Paletten und Contai-
nern, 

d) Personenbeförderungen im Passagier- und Fährverkehr mit 
Wasserfahrzeugen für die Seeschifffahrt, wenn die Perso-
nenbeförderungen zwischen inländischen Seehäfen und 
der Insel Helgoland durchgeführt werden, 

e) die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort 
und Stelle im Verkehr mit Wasserfahrzeugen für die See-
schifffahrt zwischen einem inländischen und ausländischen 
Seehafen und zwischen zwei ausländischen Seehäfen. In-
ländische Seehäfen im Sinne des Satzes 1 sind auch die 
Freihäfen und Häfen auf der Insel Helgoland;  

7. die Lieferungen, ausgenommen Lieferungen neuer Fahrzeuge 
im Sinne des § 1b Abs. 2 und 3, und die sonstigen Leistungen 

a) an andere Vertragsparteien des Nordatlantikvertrages, die 
nicht unter die in § 26 Abs. 5 bezeichneten Steuerbefreiun-
gen fallen, wenn die Umsätze für den Gebrauch oder Ver-
brauch durch die Streitkräfte dieser Vertragsparteien, ihr zi-
viles Begleitpersonal oder für die Versorgung ihrer Kasinos 
oder Kantinen bestimmt sind und die Streitkräfte der ge-
meinsamen Verteidigungsanstrengung dienen, 

b) an die in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates statio-
nierten Streitkräfte der Vertragsparteien des Nordatlantik-
vertrags, soweit sie nicht an die Streitkräfte dieses Mitglied-
staates ausgeführt werden, 

c) an die in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ansäs-
sigen ständigen diplomatischen Missionen und berufskon-
sularischen Vertretungen sowie deren Mitglieder, 

d) an die in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ansäs-
sigen zwischenstaatlichen Einrichtungen sowie deren Mit-
glieder und 

e) an Streitkräfte eines anderen Mitgliedstaates, wenn die Um-
sätze für den Gebrauch oder Verbrauch durch die Streit-
kräfte, ihres zivilen Begleitpersonals oder für die Versor-
gung ihrer Kasinos oder Kantinen bestimmt sind und die 
Streitkräfte an einer Verteidigungsanstrengung teilnehmen, 
die zur Durchführung einer Tätigkeit der Union im Rahmen 
der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik un-
ternommen wird und 

f) an die in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates statio-
nierten Streitkräfte eines Mitgliedstaates, wenn die Umsätze 
nicht an die Streitkräfte des anderen Mitgliedstaates ausge-
führt werden, die Umsätze für den Gebrauch oder Ver-
brauch durch die Streitkräfte, ihres zivilen Begleitpersonals 
oder für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen be-
stimmt sind und die Streitkräfte an einer Verteidigungsan-
strengung teilnehmen, die zur Durchführung einer Tätigkeit 
der Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik unternommen wird. 

 Der Gegenstand der Lieferung muss in den Fällen des Satzes 
1 Buchstabe b bis d und f in das Gebiet des anderen Mitglied-
staates befördert oder versendet werden. Für die Steuerbefrei-
ungen nach Satz 1 Buchstabe b bis d und f sind die in dem 
anderen Mitgliedstaat geltenden Voraussetzungen maßge-
bend. Die Voraussetzungen der Steuerbefreiungen müssen 
vom Unternehmer nachgewiesen sein. Bei den Steuerbefreiun-
gen nach Satz 1 Buchstabe b bis d und f hat der Unternehmer 
die in dem anderen Mitgliedstaat geltenden Voraussetzungen 
dadurch nachzuweisen, dass ihm der Abnehmer eine von der 
zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates oder, wenn 
er hierzu ermächtigt ist, eine selbst ausgestellte Bescheinigung 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster aushändigt. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung bestimmen, wie der Unter-
nehmer die übrigen Voraussetzungen nachzuweisen hat; 

8. a) die Gewährung und die Vermittlung von Krediten, 

b) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze von gesetzli-
chen Zahlungsmitteln. Das gilt nicht, wenn die Zahlungsmit-
tel wegen ihres Metallgehalts oder ihres Sammlerwerts um-
gesetzt werden, 

c) die Umsätze im Geschäft mit Forderungen, Schecks und 
anderen Handelspapieren sowie die Vermittlung dieser Um-
sätze, ausgenommen die Einziehung von Forderungen, 

d) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze im Einlagen-
geschäft, im Kontokorrentverkehr, im Zahlungs- und Über-
weisungsverkehr und das Inkasso von Handelspapieren, 

e) die Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren und die Vermitt-
lung dieser Umsätze, ausgenommen die Verwahrung und 
die Verwaltung von Wertpapieren, 

f) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze von Anteilen 
an Gesellschaften und anderen Vereinigungen, 

g) die Übernahme von Verbindlichkeiten, von Bürgschaften 
und anderen Sicherheiten sowie die Vermittlung dieser Um-
sätze, 

h) die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen 
in Wertpapieren im Sinne des § 1 Absatz 2 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs, die Verwaltung von alternativen Invest-
mentfonds im Sinne des § 1 Absatz 3 des Kapitalanlagege-
setzbuchs und die Verwaltung von Versorgungseinrichtun-
gen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 

i) die Umsätze der im Inland gültigen amtlichen Wertzeichen 
zum aufgedruckten Wert; 

j) (weggefallen) 

k) (weggefallen) 

9. a) die Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, 

b) die Umsätze, die unter das Rennwett- und Lotteriegesetz 
fallen. Nicht befreit sind die unter das Rennwett- und Lotte-
riegesetz fallenden Umsätze, die von der Rennwett- und 
Lotteriesteuer befreit sind oder von denen diese Steuer all-
gemein nicht erhoben wird; 

10. a) die Leistungen auf Grund eines Versicherungsverhältnisses 
im Sinne des Versicherungsteuergesetzes. Das gilt auch, 
wenn die Zahlung des Versicherungsentgelts nicht der Ver-
sicherungsteuer unterliegt,  

b) die Leistungen, die darin bestehen, dass anderen Personen 
Versicherungsschutz verschafft wird; 

11. die Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, Ver-
sicherungsvertreter und Versicherungsmakler; 

11a. die folgenden vom 1. Januar 1993 bis zum 31. Dezember 
1995 ausgeführten Umsätze der Deutschen Bundespost TELE-
KOM und der Deutschen Telekom AG:  

a) die Überlassung von Anschlüssen des Telefonnetzes und 
des diensteintegrierenden digitalen Fernmeldenetzes sowie 
die Bereitstellung der von diesen Anschlüssen ausgehen-
den Verbindungen innerhalb dieser Netze und zu Mobilfun-
kendeinrichtungen, 

b) die Überlassung von Übertragungswegen im Netzmonopol 
des Bundes, 

c) die Ausstrahlung und Übertragung von Rundfunksignalen 
einschließlich der Überlassung der dazu erforderlichen Sen-
deanlagen und sonstigen Einrichtungen sowie das Empfan-
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gen und Verteilen von Rundfunksignalen in Breitbandverteil-
netzen einschließlich der Überlassung von Kabelanschlüs-
sen; 

11b. Universaldienstleistungen nach Artikel 3 Absatz 4 der Richtli-
nie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die 
Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemein-
schaft und die Verbesserung der Dienstequalität (ABl. L 15 vom 
21.1.1998, S. 14, L 23 vom 30.1.1998, S. 39), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2008/6/EG (ABl. L 52 vom 27.2.2008, S. 3) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Die Steuer-
befreiung setzt voraus, dass der Unternehmer sich entspre-
chend einer Bescheinigung des Bundeszentralamtes für Steu-
ern gegenüber dieser Behörde verpflichtet hat, flächendeckend 
im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Ge-
samtheit der Universaldienstleistungen oder einen Teilbereich 
dieser Leistungen nach Satz 1 anzubieten. Die Steuerbefreiung 
gilt nicht für Leistungen, die der Unternehmer erbringt 

a) auf Grund individuell ausgehandelter Vereinbarungen oder 

b) auf Grund allgemeiner Geschäftsbedingungen zu abwei-
chenden Qualitätsbedingungen oder zu günstigeren Prei-
sen als den nach den allgemein für jedermann zugänglichen 
Tarifen oder als den nach § 19 des Postgesetzes vom 22. 
Dezember 1997 (BGBl. I S. 3294), das zuletzt durch Artikel 
272 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ge-
nehmigten Entgelten; 

12.a) die Vermietung und die Verpachtung von Grundstücken, von 
Berechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts über Grundstücke gelten, und von staatlichen Ho-
heitsrechten, die Nutzungen von Grund und Boden betref-
fen, 

b) die Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen 
zur Nutzung auf Grund eines auf Übertragung des Eigen-
tums gerichteten Vertrages oder Vorvertrages, 

c) die Bestellung, die Übertragung und die Überlassung der 
Ausübung von dinglichen Nutzungsrechten an Grundstü-
cken. 

 Nicht befreit sind die Vermietung von Wohn- und Schlafräu-
men, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von 
Fremden bereithält, die Vermietung von Plätzen für das Abstel-
len von Fahrzeugen, die kurzfristige Vermietung auf Camping-
plätzen und die Vermietung und die Verpachtung von Maschi-
nen und sonstigen Vorrichtungen aller Art, die zu einer Be-
triebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen), auch wenn sie 
wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind; 

13. die Leistungen, die die Gemeinschaften der Wohnungseigen-
tümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 403-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, in der jeweils geltenden Fas-
sung an die Wohnungseigentümer und Teileigentümer erbrin-
gen, soweit die Leistungen in der Überlassung des gemein-
schaftlichen Eigentums zum Gebrauch, seiner Instandhaltung, 
Instandsetzung und sonstigen Verwaltung sowie der Lieferung 
von Wärme und ähnlichen Gegenständen bestehen; 

14.a) Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im 
Rahmen der Ausübung der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heil-
praktiker, Physiotherapeut, Hebamme oder einer ähnlichen 
heilberuflichen Tätigkeit durchgeführt werden. Satz 1 gilt 
nicht für die Lieferung oder Wiederherstellung von Zahnpro-
thesen (aus Unterpositionen 9021 21 und 9021 29 00 des 
Zolltarifs) und kieferorthopädischen Apparaten (aus Unter-
position 9021 10 des Zolltarifs), soweit sie der Unternehmer 
in seinem Unternehmen hergestellt oder wiederhergestellt 
hat; 

b) Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlun-
gen einschließlich der Diagnostik, Befunderhebung, Vor-
sorge, Rehabilitation, Geburtshilfe und Hospizleistungen 
sowie damit eng verbundene Umsätze, die von Einrichtun-
gen des öffentlichen Rechts erbracht werden. Die in Satz 1 
bezeichneten Leistungen sind auch steuerfrei, wenn sie von 

 aa) zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch oder anderen Krankenhäusern, 
die ihre Leistungen in sozialer Hinsicht unter vergleichbaren 
Bedingungen wie die Krankenhäuser erbringen, die in öf-
fentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen oder nach § 108 des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind; in sozi-
aler Hinsicht vergleichbare Bedingungen liegen vor, wenn 
das Leistungsangebot des Krankenhauses den von Kran-
kenhäusern in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft oder nach 
§ 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen 
Krankenhäusern erbrachten Leistungen entspricht und die 
Kosten voraussichtlich in mindestens 40 Prozent der jährli-
chen Belegungs- oder Berechnungstage auf Patienten ent-
fallen, bei denen für die Krankenhausleistungen kein höhe-
res Entgelt als für allgemeine Krankenhausleistungen nach 
dem Krankenhausentgeltgesetz oder der Bundespflege-
satzverordnung berechnet wurde oder voraussichtlich min-
destens 40 Prozent der Leistungen den in § 4 Nummer 15 
Buchstabe b genannten Personen zugutekommen, dabei ist 
grundsätzlich auf die Verhältnisse im vorangegangenen Ka-
lenderjahr abzustellen, 

 bb) Zentren für ärztliche Heilbehandlung und Diagnostik o-
der Befunderhebung, die an der vertragsärztlichen Versor-
gung nach § 95 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch teil-
nehmen oder für die Regelungen nach § 115 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch gelten, 

 cc) Einrichtungen, die von den Trägern der gesetzlichen Un-
fallversicherung nach § 34 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch an der Versorgung beteiligt worden sind, 

 dd) Einrichtungen, mit denen Versorgungsverträge nach 
den §§ 111 und 111a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
bestehen, 

 ee) Rehabilitationseinrichtungen, mit denen Verträge nach 
§ 38 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 

 ff) Einrichtungen zur Geburtshilfe, für die Verträge nach § 
134a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gelten, 

 gg) Hospizen, mit denen Verträge nach § 39a Abs. 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, oder 

 hh) Einrichtungen, mit denen Verträge nach § 127 in Ver-
bindung mit § 126 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch über die Erbringung nichtärztlicher Dialyseleistun-
gen bestehen, 

 erbracht werden und es sich ihrer Art nach um Leistungen han-
delt, auf die sich die Zulassung, der Vertrag oder die Regelung 
nach dem Sozialgesetzbuch jeweils bezieht, oder 

ii) von Einrichtungen nach § 138 Abs. 1 Satz 1 des Strafvoll-
zugsgesetzes erbracht werden; 

c) Leistungen nach den Buchstaben a und b, die im Rahmen 
der hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch oder der besonderen Versorgung 
nach § 140a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch von Ein-
richtungen erbracht werden, mit denen entsprechende Ver-
träge bestehen, sowie Leistungen zur Sicherstellung der 
ambulanten Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen 
die durch Einrichtungen erbracht werden, mit denen Ver-
träge nach § 119b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
bestehen; 

d) (aufgehoben) 

e) die zur Verhütung von nosokomialen Infektionen und zur 
Vermeidung der Weiterverbreitung von Krankheitserregern, 
insbesondere solcher mit Resistenzen, erbrachten Leistun-
gen eines Arztes oder einer Hygienefachkraft, an in den 
Buchstaben a und b genannte Einrichtungen, die diesen 
dazu dienen, ihre Heilbehandlungsleistungen ordnungsge-
mäß unter Beachtung der nach dem Infektionsschutzgesetz 
und den Rechtsverordnungen der Länder nach § 23 Absatz 
8 des Infektionsschutzgesetzes bestehenden Verpflichtun-
gen zu erbringen; 

f) die eng mit der Förderung des öffentlichen Gesundheitswe-
sens verbundenen Leistungen, die erbracht werden von 

 aa) juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

 bb) Sanitäts- und Rettungsdiensten, die die landesrechtli-
chen Voraussetzungen erfüllen, oder 

 cc) Einrichtungen, die nach § 75 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch die Durchführung des ärztlichen Notdienstes 
sicherstellen; 

15. die Umsätze der gesetzlichen Träger der Sozialversicherung, 
der gesetzlichen Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sowie der 
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Arbeitsgemeinschaften nach § 44b Abs. 1 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch, der örtlichen und überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe sowie der nach Bundes- oder Landesrecht zur 
Durchführung des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch zu-
ständigen Verwaltungsbehörden 

a) untereinander, 

b) an die Versicherten, die Bezieher von Leistungen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, die Empfänger von Sozial-
hilfe oder die Versorgungsberechtigten; 

15a. die auf Gesetz beruhenden Leistungen der Medizinischen 
Dienste (§ 278 SGB V) und des Medizinischen Dienstes Bund 
(§ 281 SGB V) untereinander und für die gesetzlichen Träger 
der Sozialversicherung und deren Verbände und für die Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch sowie die gemeinsamen Einrichtungen 
nach § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch; 

15b. Eingliederungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch, Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch und vergleichbare Leistungen, 
die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen 
Einrichtungen mit sozialem Charakter erbracht werden. Andere 
Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne dieser Vor-
schrift sind Einrichtungen, 

a) die nach § 178 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zuge-
lassen sind, 

b) die für ihre Leistungen nach Satz 1 Verträge mit den gesetz-
lichen Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch geschlossen haben o-
der 

c) die für Leistungen, die denen nach Satz 1 vergleichbar sind, 
Verträge mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
die diese Leistungen mit dem Ziel der Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt durchführen, geschlossen haben; 

15c. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, die von Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen mit sozialem 
Charakter erbracht werden. Andere Einrichtungen mit sozialem 
Charakter im Sinne dieser Vorschrift sind Rehabilitations-
dienste und -einrichtungen nach den §§ 36 und 51 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch, mit denen Verträge nach § 38 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch abgeschlossen worden 
sind; 

16. die eng mit der Betreuung oder Pflege körperlich, kognitiv oder 
psychisch hilfsbedürftiger Personen verbundenen Leistungen, 
die erbracht werden von 

a) juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

b) Einrichtungen, mit denen ein Vertrag nach § 132 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch besteht, 

c) Einrichtungen, mit denen ein Vertrag nach § 132a des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch, § 72 oder § 77 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch besteht oder die Leistungen zur 
häuslichen Pflege oder zur Heimpflege erbringen und die 
hierzu nach § 26 Abs. 5 in Verbindung mit § 44 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch bestimmt sind, 

d) Einrichtungen, die Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege oder Haushaltshilfe erbringen und die hierzu nach § 
26 Abs. 5 in Verbindung mit den §§ 32 und 42 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch bestimmt sind, 

e) Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung nach § 194 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch besteht, 

f) Einrichtungen, die nach § 225 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch anerkannt sind, 

g) Einrichtungen, soweit sie Leistungen erbringen, die landes-
rechtlich als Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 
45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch anerkannt sind, 

h) Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung nach § 123 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 76 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch besteht, 

i) Einrichtungen, mit denen ein Vertrag nach § 8 Absatz 3 des 
Gesetzes zur Errichtung der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau über die Gewährung von 
häuslicher Krankenpflege oder Haushaltshilfe nach den §§ 

10 und 11 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte, § 10 des Gesetzes über die Alterssiche-
rung der Landwirte oder nach § 54 Absatz 2 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch besteht, 

j) Einrichtungen, die aufgrund einer Landesrahmenempfeh-
lung nach § 2 der Frühförderungsverordnung als fachlich 
geeignete interdisziplinäre Frühförderstellen anerkannt 
sind, 

k) Einrichtungen, die als Betreuer nach § 1814 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellt worden sind, sofern es 
sich nicht um Leistungen handelt, die nach § 1877 Absatz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vergütet werden,  

l) Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung zur Pflegebe-
ratung nach § 7a des Elften Buches Sozialgesetzbuch be-
steht,  

m) Einrichtungen, die als Verfahrenspfleger nach den §§ 276, 
297, 298, 317 und 419 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit bestellt worden sind, wenn die Preise, die 
diese Einrichtungen verlangen, von den zuständigen Behör-
den genehmigt sind oder die genehmigten Preise nicht 
übersteigen; bei Umsätzen, für die eine Preisgenehmigung 
nicht vorgesehen ist, müssen die verlangten Preise unter 
den Preisen liegen, die der Mehrwertsteuer unterliegende 
gewerbliche Unternehmen für entsprechende Umsätze for-
dern, oder 

n) Einrichtungen, bei denen die Betreuungs- oder Pflegekos-
ten oder die Kosten für eng mit der Betreuung oder Pflege 
verbundene Leistungen in mindestens 25 Prozent der Fälle 
von den gesetzlichen Trägern der Sozialversicherung, den 
Trägern der Sozialhilfe, den Trägern der Eingliederungshilfe 
nach § 94 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder den 
für die Durchführung des Vierzehnten Buches Sozialgesetz-
buch zuständigen Stellen ganz oder zum überwiegenden 
Teil vergütet werden., 

 Leistungen im Sinne des Satzes 1, die von Einrichtungen nach 
den Buchstaben b bis n erbracht werden, sind befreit, soweit 
es sich ihrer Art nach um Leistungen handelt, auf die sich die 
Anerkennung, der Vertrag oder die Vereinbarung nach Sozial-
recht oder die Vergütung jeweils bezieht; 

17.a) die Lieferungen von menschlichen Organen, menschlichem 
Blut und Frauenmilch, 

b) die Beförderungen von kranken und verletzten Personen mit 
Fahrzeugen, die hierfür besonders eingerichtet sind; 

18. eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbun-
dene Leistungen, wenn diese Leistungen von Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen, die keine 
systematische Gewinnerzielung anstreben, erbracht werden. 
Etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, dürfen nicht verteilt, 
sondern müssen zur Erhaltung oder Verbesserung der durch 
die Einrichtung erbrachten Leistungen verwendet werden. Für 
in anderen Nummern des § 4 bezeichnete Leistungen kommt 
die Steuerbefreiung nur unter den dort genannten Vorausset-
zungen in Betracht; 

18a. die Leistungen zwischen den selbständigen Gliederungen ei-
ner politischen Partei, soweit diese Leistungen im Rahmen der 
satzungsgemäßen Aufgaben gegen Kostenerstattung ausge-
führt werden, und sofern die jeweilige Partei nicht gemäß § 18 
Absatz 7 des Parteiengesetzes von der staatlichen Teilfinan-
zierung ausgeschlossen ist; 

19.a) die Umsätze der Blinden, die nicht mehr als zwei Arbeitneh-
mer beschäftigen. Nicht als Arbeitnehmer gelten der Ehe-
gatte, der eingetragene Lebenspartner, die minderjährigen 
Abkömmlinge, die Eltern des Blinden und die Lehrlinge. Die 
Blindheit ist nach den für die Besteuerung des Einkommens 
maßgebenden Vorschriften nachzuweisen. Die Steuerfrei-
heit gilt nicht für die Lieferungen von Energieerzeugnissen 
im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Energiesteuergesetzes 
und von Alkoholerzeugnissen im Sinne des Alkoholsteuer-
gesetzes, wenn der Blinde für diese Erzeugnisse Energie-
steuer oder Alkoholsteuer zu entrichten hat, und für Liefe-
rungen im Sinne der Nummer 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 
2, 

b) die folgenden Umsätze der nicht unter Buchstabe a fallen-
den Inhaber von anerkannten Blindenwerkstätten und der 
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anerkannten Zusammenschlüsse von Blindenwerkstätten 
im Sinne des § 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch: 

 aa) die Lieferungen von Blindenwaren und Zusatzwaren, 

 bb) die sonstigen Leistungen, soweit bei ihrer Ausführung 
ausschließlich Blinde mitgewirkt haben; 

20.a) die Umsätze folgender Einrichtungen juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts: Theater, Orchester, Kammermu-
sikensembles, Chöre, Museen, botanische Gärten, zoologi-
sche Gärten, Tierparks, Archive, Büchereien sowie Denk-
mäler der Bau- und Gartenbaukunst. Das Gleiche gilt für die 
Umsätze gleichartiger Einrichtungen anderer Unternehmer, 
wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie 
die gleichen kulturellen Aufgaben wie die in Satz 1 bezeich-
neten Einrichtungen erfüllen. Steuerfrei sind auch die Um-
sätze von Bühnenregisseuren und Bühnenchoreographen 
an Einrichtungen im Sinne der Sätze 1 und 2, wenn die zu-
ständige Landesbehörde bescheinigt, dass deren künstleri-
sche Leistungen diesen Einrichtungen unmittelbar dienen. 
Museen im Sinne dieser Vorschrift sind wissenschaftliche 
Sammlungen und Kunstsammlungen, 

b) die Veranstaltung von Theatervorführungen und Konzerten 
durch andere Unternehmer, wenn die Darbietungen von den 
unter Buchstabe a bezeichneten Theatern, Orchestern, 
Kammermusikensembles oder Chören erbracht werden; 

21. 

a) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden 
Leistungen privater Schulen und anderer allgemeinbilden-
der oder berufsbildender Einrichtungen,  

 aa) wenn sie als Ersatzschulen gemäß Artikel 7 Abs. 4 des 
Grundgesetzes staatlich genehmigt oder nach Landesrecht 
erlaubt sind oder 

 bb) wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass 
sie auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsge-
mäß vorbereiten, 

b) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden 
Unterrichtsleistungen selbständiger Lehrer 

 aa) an Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70 des Hoch-
schulrahmengesetzes und öffentlichen allgemeinbildenden 
oder berufsbildenden Schulen oder 

 bb) an privaten Schulen und anderen allgemeinbildenden o-
der berufsbildenden Einrichtungen, soweit diese die Vo-
raussetzungen des Buchstabens a erfüllen; 

21a. (weggefallen) 

22. 

a) die Vorträge, Kurse und anderen Veranstaltungen wissen-
schaftlicher oder belehrender Art, die von juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, von Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademien, von Volkshochschulen oder von Einrich-
tungen, die gemeinnützigen Zwecken oder dem Zweck ei-
nes Berufsverbandes dienen, durchgeführt werden, wenn 
die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten ver-
wendet werden, 

b) andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, die von 
den in Buchstabe a genannten Unternehmern durchgeführt 
werden, soweit das Entgelt in Teilnehmergebühren besteht; 

23.  

a) die Erziehung von Kindern und Jugendlichen und damit eng 
verbundene Lieferungen und sonstige Leistungen, die durch 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit solchen Auf-
gaben betraut sind, oder durch andere Einrichtungen er-
bracht werden, deren Zielsetzung mit der einer Einrichtung 
des öffentlichen Rechts vergleichbar ist und die keine sys-
tematische Gewinnerzielung anstreben; etwaige Gewinne, 
die trotzdem anfallen, dürfen nicht verteilt, sondern müssen 
zur Erhaltung oder Verbesserung der durch die Einrichtung 
erbrachten Leistungen verwendet werden, 

b) eng mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen ver-
bundene Lieferungen und sonstige Leistungen, die durch 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder durch andere 
als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte Ein-

richtungen erbracht werden. Andere Einrichtungen mit sozi-
alem Charakter im Sinne dieser Vorschrift sind Einrichtun-
gen, soweit sie 

 aa) auf Grund gesetzlicher Regelungen im Bereich der so-
zialen Sicherheit tätig werden oder 

 bb) Leistungen erbringen, die im vorangegangenen Kalen-
derjahr ganz oder zum überwiegenden Teil durch Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts vergütet wurden, 

c) Verpflegungsdienstleistungen und Beherbergungsleistun-
gen gegenüber Kindern in Kindertageseinrichtungen, Stu-
dierenden und Schülern an Hochschulen im Sinne der 
Hochschulgesetze der Länder, an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsakademie, an öffentlichen 
Schulen und an Ersatzschulen, die gemäß Artikel 7 Absatz 
4 des Grundgesetzes staatlich genehmigt oder nach Lan-
desrecht erlaubt sind, sowie an staatlich anerkannten Er-
gänzungsschulen und an Berufsschulheimen durch Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts oder durch andere Einrich-
tungen, die keine systematische Gewinnerzielung anstre-
ben; etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, dürfen nicht 
verteilt, sondern müssen zur Erhaltung oder Verbesserung 
der durch die Einrichtung erbrachten Leistungen verwendet 
werden. 

 Steuerfrei sind auch die Beherbergung, Beköstigung und 
die üblichen Naturalleistungen, die die Unternehmer den 
Personen, die bei der Erbringung der Leistungen nach Satz 
1 Buchstabe a und b beteiligt sind, als Vergütung für die ge-
leisteten Dienste gewähren. Kinder und Jugendliche im 
Sinne von Satz 1 Buchstabe a und b sind alle Personen, die 
noch nicht 27 Jahre alt sind. Für die in den Nummern 15b, 
15c, 21, 24 und 25 bezeichneten Leistungen kommt die 
Steuerbefreiung nur unter den dort genannten Vorausset-
zungen in Betracht;  

24. die Leistungen des Deutschen Jugendherbergswerkes, Haupt-
verband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V., ein-
schließlich der diesem Verband angeschlossenen Untergliede-
rungen, Einrichtungen und Jugendherbergen, soweit die Leis-
tungen den Satzungszwecken unmittelbar dienen oder Perso-
nen, die bei diesen Leistungen tätig sind, Beherbergung, Be-
köstigung und die üblichen Naturalleistungen als Vergütung für 
die geleisteten Dienste gewährt werden. Das Gleiche gilt für die 
Leistungen anderer Vereinigungen, die gleiche Aufgaben unter 
denselben Voraussetzungen erfüllen;  

25. Leistungen der Jugendhilfe nach § 2 Absatz 2 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, die Inobhutnahme nach § 42 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch und Leistungen der Adoptions-
vermittlung nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz, wenn 
diese Leistungen von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe oder 
anderen Einrichtungen mit sozialem Charakter erbracht wer-
den. Andere Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne 
dieser Vorschrift sind  

a) von der zuständigen Jugendbehörde anerkannte Träger der 
freien Jugendhilfe, die Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten des öffentlichen Rechts, 

b) Einrichtungen, soweit sie 

 aa) für ihre Leistungen eine im Achten Buch Sozialgesetz-
buch geforderte Erlaubnis besitzen oder nach § 44 oder § 
45 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
einer Erlaubnis nicht bedürfen, 

 bb) Leistungen erbringen, die im vorangegangenen Kalen-
derjahr ganz oder zum überwiegenden Teil durch Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe oder Einrichtungen nach Buch-
stabe a vergütet wurden, 

 cc) Leistungen der Kindertagespflege erbringen, für die sie 
nach § 23 Absatz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
geeignet sind oder 

 dd) Leistungen der Adoptionsvermittlung erbringen, für die 
sie nach § 4 Absatz 1 des Adoptionsvermittlungsgesetzes 
anerkannt oder nach § 4 Absatz 2 des Adoptionsvermitt-
lungsgesetzes zugelassen sind. 

Steuerfrei sind auch 

a) die Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstal-
tungen, wenn die Darbietungen von den von der Jugendhilfe 
begünstigten Personen selbst erbracht oder die Einnahmen 
überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden 
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und diese Leistungen in engem Zusammenhang mit den in 
Satz 1 bezeichneten Leistungen stehen, 

b) die Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Natural-
leistungen, die diese Einrichtungen den Empfängern der Ju-
gendhilfeleistungen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe so-
wie den bei den Leistungen nach Satz 1 tätigen Personen 
als Vergütung für die geleisteten Dienste gewähren, 

c) Leistungen, die von Einrichtungen erbracht werden, die als 
Vormünder nach § 1773 des Bürgerlichen Gesetzbuchs o-
der als Ergänzungspfleger nach § 1809 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bestellt worden sind, sofern es sich nicht um 
Leistungen handelt, die nach § 1877 Absatz 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs vergütet werden 

d) Einrichtungen, die als Verfahrensbeistand nach den §§ 158, 
167, 174 oder 191 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit bestellt worden sind, wenn die Preise, die 
diese Einrichtungen verlangen, von den zuständigen Behör-
den genehmigt sind oder die genehmigten Preise nicht 
übersteigen; bei Umsätzen, für die eine Preisgenehmigung 
nicht vorgesehen ist, müssen die verlangten Preise unter 
den Preisen liegen, die der Mehrwertsteuer unterliegende 
gewerbliche Unternehmen für entsprechende Umsätze for-
dern; 

26. die ehrenamtliche Tätigkeit,  

a) wenn sie für juristische Personen des öffentlichen Rechts 
ausgeübt wird oder 

b) wenn das Entgelt für diese Tätigkeit nur in Auslagenersatz 
und einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäum-
nis besteht; 

27.  

a) die Gestellung von Personal durch religiöse und weltan-
schauliche Einrichtungen für die in Nummer 14 Buchstabe 
b, in den Nummern 16, 18, 21, 22 Buchstabe a sowie in den 
Nummern 23 und 25 genannten Tätigkeiten und für Zwecke 
geistlichen Beistands, 

b) die Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeits-
kräften durch juristische Personen des privaten oder des öf-
fentlichen Rechts für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(§ 24 Abs. 2) mit höchstens drei Vollarbeitskräften zur Über-
brückung des Ausfalls des Betriebsinhabers oder dessen 
voll mitarbeitenden Familienangehörigen wegen Krankheit, 
Unfalls, Schwangerschaft, eingeschränkter Erwerbsfähig-
keit oder Todes sowie die Gestellung von Betriebshelfern an 
die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung; 

28. die Lieferungen von Gegenständen, für die der Vorsteuerabzug 
nach § 15 Abs. 1a ausgeschlossen ist oder wenn der Unterneh-
mer die gelieferten Gegenstände ausschließlich für eine nach 
den Nummern 8 bis 27 und 29 steuerfreie Tätigkeit verwendet 
hat; 

29. sonstige Leistungen von selbständigen, im Inland ansässigen 
Zusammenschlüssen von Personen, deren Mitglieder eine dem 
Gemeinwohl dienende nichtunternehmerische Tätigkeit oder 
eine dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit ausüben, die nach 
den Nummern 11b, 14 bis 18, 20 bis 25 oder 27 von der Steuer 
befreit ist, gegenüber ihren im Inland ansässigen Mitgliedern, 
soweit diese Leistungen für unmittelbare Zwecke der Aus-
übung dieser Tätigkeiten verwendet werden und der Zusam-
menschluss von seinen Mitgliedern lediglich die genaue Erstat-
tung des jeweiligen Anteils an den gemeinsamen Kosten for-
dert, vorausgesetzt, dass diese Befreiung nicht zu einer Wett-
bewerbsverzerrung führt.. 

§ 4a Steuervergütung für Leistungsbezüge zur Verwendung 
zu humanitären, karitativen oder erzieherischen Zwecken im 
Drittlandsgebiet 

(1) Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 der 
Abgabenordnung), und juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts wird auf Antrag eine Steuervergütung zum Ausgleich der 
Steuer gewährt, die auf der an sie bewirkten Lieferung eines Ge-
genstands, seiner Einfuhr oder seinem innergemeinschaftlichen 
Erwerb lastet, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. Die Lieferung, die Einfuhr oder der innergemeinschaftliche Er-
werb des Gegenstands muss steuerpflichtig gewesen sein. 

2. Die auf die Lieferung des Gegenstands entfallende Steuer 
muss in einer nach § 14 ausgestellten Rechnung gesondert 
ausgewiesen und mit dem Kaufpreis bezahlt worden sein. 

3. Die für die Einfuhr oder den innergemeinschaftlichen Erwerb 
des Gegenstands geschuldete Steuer muss entrichtet worden 
sein. 

4. Der Gegenstand muss in das Drittlandsgebiet gelangt sein. 

5. Der Gegenstand muss im Drittlandsgebiet zu humanitären, ka-
ritativen oder erzieherischen Zwecken verwendet werden. 

6. Der Erwerb oder die Einfuhr des Gegenstands und seine Aus-
fuhr dürfen von einer Körperschaft, die steuerbegünstigte Zwe-
cke verfolgt, nicht im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs und von einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nicht im Rahmen ihres Unternehmens vorgenommen 
worden sein. 

7. Die vorstehenden Voraussetzungen müssen nachgewiesen 
sein. 

Der Antrag, in dem der Antragsteller die zu gewährende Vergütung 
selbst zu berechnen hat, ist nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck oder amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung zu stellen, in dem der Antragsteller die zu gewäh-
rende Vergütung selbst zu berechnen hat. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung näher bestimmen, 

1. wie die Voraussetzungen für den Vergütungsanspruch nach 
Absatz 1 Satz 1 nachzuweisen sind und 

2. in welcher Frist die Vergütung zu beantragen ist. 

§ 4b Steuerbefreiung beim innergemeinschaftlichen Erwerb 
von Gegenständen 

Steuerfrei ist der innergemeinschaftliche Erwerb 

1. der in § 4 Nr. 8 Buchstabe e und Nr. 17 Buchstabe a sowie der 
in § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Gegenstände; 

2. der in § 4 Nr. 4 bis 4b und Nr. 8 Buchstabe b und i sowie der in 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Gegenstände unter den in 
diesen Vorschriften bezeichneten Voraussetzungen; 

3. der Gegenstände, deren Einfuhr (§ 1 Abs. 1 Nr. 4) nach den für 
die Einfuhrumsatzsteuer geltenden Vorschriften steuerfrei 
wäre; 

4. der Gegenstände, die zur Ausführung von Umsätzen verwen-
det werden, für die der Ausschluss vom Vorsteuerabzug nach 
§ 15 Abs. 3 nicht eintritt. 

… 

§ 5 Steuerbefreiungen bei der Einfuhr 

(1) Steuerfrei ist die Einfuhr 

1. der in § 4 Nr. 8 Buchstabe e und Nr. 17 Buchstabe a sowie der 
in § 8 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 bezeichneten Gegenstände; 

2. der in § 4 Nr. 4 und Nr. 8 Buchstabe b und i sowie der in § 8 
Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 bezeichneten Gegenstände unter den in 
diesen Vorschriften bezeichneten Voraussetzungen; 

3. der Gegenstände, die von einem Schuldner der Einfuhrumsatz-
steuer im Anschluss an die Einfuhr unmittelbar zur Ausführung 
von innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buch-
stabe b, § 6a) verwendet werden; der Schuldner der Einfuhrum-
satzsteuer hat zum Zeitpunkt der Einfuhr 

a) seine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer oder die im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer seines Fiskalvertreters und 

b) die im anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer des Abnehmers mitzuteilen sowie 

c) nachzuweisen, dass die Gegenstände zur Beförderung oder 
Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet bestimmt 
sind; 

4. der in der Anlage 1 bezeichneten Gegenstände, die im An-
schluss an die Einfuhr zur Ausführung von steuerfreien Umsät-
zen nach § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 1 verwendet wer-
den sollen; der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer hat die Vo-
raussetzungen der Steuerbefreiung nachzuweisen; 

5. der in der Anlage 1 bezeichneten Gegenstände, wenn die Ein-
fuhr im Zusammenhang mit einer Lieferung steht, die zu einer 
Auslagerung im Sinne des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 
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2 führt und der Lieferer oder sein Beauftragter Schuldner der 
Einfuhrumsatzsteuer ist; der Schuldner der Einfuhrumsatz-
steuer hat die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nachzu-
weisen; 

6. von Erdgas über das Erdgasnetz oder von Erdgas, das von ei-
nem Gastanker aus in das Erdgasnetz oder ein vorgelagertes 
Gasleitungsnetz eingespeist wird, von Elektrizität oder von 
Wärme oder Kälte über Wärme- oder Kältenetze; 

7. von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen in 
Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro, für 
die die Steuer im Rahmen des besonderen Besteuerungsver-
fahrens nach § 18k zu erklären ist und für die in der Anmeldung 
zur Überlassung in den freien Verkehr die nach Artikel 369q der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 
11.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung von einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erteilte individuelle Iden-
tifikationsnummer des Lieferers oder die dem in seinem Auftrag 
handelnden Vertreter für diesen Lieferer erteilte individuelle 
Identifikationsnummer angegeben wird; 

8. von Gegenständen durch die Europäische Union, die Europäi-
sche Atomgemeinschaft, die Europäische Zentralbank und die 
Europäische Investitionsbank sowie die von der Europäischen 
Union geschaffenen Einrichtungen, auf die das dem Vertrag 
über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union beigefügte Protokoll (Nr. 7) über 
die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union (ABl. 
C 202 vom 7.6.2016, S. 266) anwendbar ist, und zwar in den 
Grenzen und zu den Bedingungen, die in diesem Protokoll und 
den Übereinkünften zu seiner Umsetzung oder in den Abkom-
men über den Sitz festgelegt sind; 

9. von Gegenständen durch die Europäische Kommission sowie 
nach dem Unionsrecht geschaffene Agenturen und Einrichtun-
gen, sofern die Gegenstände in Wahrnehmung der ihnen durch 
das Unionsrecht übertragenen Aufgaben eingeführt werden, 
um auf die COVID-19-Pandemie zu reagieren. Dies gilt nicht 
für Gegenstände, die von der Europäischen Kommission oder 
der nach dem Unionsrecht geschaffenen Agentur oder Einrich-
tung zur Ausführung von eigenen entgeltlichen Lieferungen 
verwendet werden. Soweit die Voraussetzungen für die Steu-
erbefreiung nach der Einfuhr wegfallen, ist die Europäische 
Kommission oder die nach dem Unionsrecht geschaffene 
Agentur oder Einrichtung verpflichtet, dies dem für die Besteu-
erung dieser Einfuhr zuständigen Hauptzollamt innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. In diesem Fall wird die Einfuhrumsatz-
steuer nach den im Zeitpunkt des Wegfalls geltenden Bestim-
mungen festgesetzt. 

10. von Gegenständen durch die Streitkräfte anderer Mitgliedstaa-
ten für den eigenen Gebrauch oder Verbrauch oder für den ih-
res zivilen Begleitpersonals oder für die Versorgung ihrer Kasi-
nos oder Kantinen, wenn diese Streitkräfte an einer Verteidi-
gungsanstrengung teilnehmen, die zur Durchführung einer Tä-
tigkeit der Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik unternommen wird. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zur 
Erleichterung des Warenverkehrs über die Grenze und zur Verein-
fachung der Verwaltung Steuerfreiheit oder Steuerermäßigung an-
ordnen 

1. für Gegenstände, die nicht oder nicht mehr am Güterumsatz 
und an der Preisbildung teilnehmen; 

2. für Gegenstände in kleinen Mengen oder von geringem Wert; 

3. für Gegenstände, die nur vorübergehend ausgeführt worden 
waren, ohne ihre Zugehörigkeit oder enge Beziehung zur inlän-
dischen Wirtschaft verloren zu haben; 

4. für Gegenstände, die nach zollamtlich bewilligter Veredelung in 
Freihäfen eingeführt werden; 

5. für Gegenstände, die nur vorübergehend eingeführt und da-
nach unter zollamtlicher Überwachung wieder ausgeführt wer-
den; 

6. für Gegenstände, für die nach zwischenstaatlichem Brauch 
keine Einfuhrumsatzsteuer erhoben wird; 

7. für Gegenstände, die an Bord von Verkehrsmitteln als Mund-
vorrat, als Brenn-, Treib- oder Schmierstoffe, als technische 
Öle oder als Betriebsmittel eingeführt werden; 

8. für Gegenstände, die weder zum Handel noch zur gewerbli-
chen Verwendung bestimmt und insgesamt nicht mehr wert 
sind, als in Rechtsakten des Rates der Europäischen Union o-
der der Europäischen Kommission über die Verzollung zum 
Pauschalsatz festgelegt ist, soweit dadurch schutzwürdige In-
teressen der inländischen Wirtschaft nicht verletzt werden und 
keine unangemessenen Steuervorteile entstehen. Es hat dabei 
Rechtsakte des Rates der Europäischen Union oder der Euro-
päischen Kommission zu berücksichtigen. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, an-
ordnen, dass unter den sinngemäß anzuwendenden Vorausset-
zungen von Rechtsakten des Rates der Europäischen Union oder 
der Europäischen Kommission über die Erstattung oder den Erlass 
von Einfuhrabgaben die Einfuhrumsatzsteuer ganz oder teilweise 
erstattet oder erlassen wird. 

... 

§ 9 Verzicht auf Steuerbefreiungen 

(1) Der Unternehmer kann einen Umsatz, der nach § 4 Nr. 8 Buch-
stabe a bis g, Nr. 9 Buchstabe a, Nr. 12, 13 oder 19 steuerfrei ist, 
als steuerpflichtig behandeln, wenn der Umsatz an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. 

(2) Der Verzicht auf Steuerbefreiung nach Absatz 1 ist bei der Be-
stellung und Übertragung von Erbbaurechten (§ 4 Nr. 9 Buchstabe 
a), bei der Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken (§ 4 
Nr. 12 Satz 1 Buchstabe a) und bei den in § 4 Nr. 12 Satz 1 Buch-
stabe b und c bezeichneten Umsätzen nur zulässig, soweit der 
Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze 
verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerab-
zug nicht ausschließen. Der Unternehmer hat die Voraussetzun-
gen nachzuweisen. 

(3) Der Verzicht auf Steuerbefreiung nach Absatz 1 ist bei Liefe-
rungen von Grundstücken (§ 4 Nr. 9 Buchstabe a) im Zwangsver-
steigerungsverfahren durch den Vollstreckungsschuldner an den 
Ersteher bis zur Aufforderung zur Abgabe von Geboten im Verstei-
gerungstermin zulässig. Bei anderen Umsätzen im Sinne von § 4 
Nummer 9 Buchstabe a kann der Verzicht auf Steuerbefreiung 
nach Absatz 1 nur in dem gemäß § 311b Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs notariell zu beurkundenden Vertrag erklärt wer-
den. 

… 

§ 10 Bemessungsgrundlage für Lieferungen, sonstige Leis-
tungen und innergemeinschaftliche Erwerbe 

(1) Der Umsatz wird bei Lieferungen und sonstigen Leistungen (§ 
1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1) und bei dem innergemeinschaftlichen Er-
werb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) nach dem Entgelt bemessen. Entgelt ist 
alles, was den Wert der Gegenleistung bildet, die der leistende Un-
ternehmer vom Leistungsempfänger oder von einem anderen als 
dem Leistungsempfänger für die Leistung erhält oder erhalten soll, 
einschließlich der unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zu-
sammenhängenden Subventionen, jedoch abzüglich der für diese 
Leistung gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Bei dem innerge-
meinschaftlichen Erwerb sind Verbrauchsteuern, die vom Erwer-
ber geschuldet oder entrichtet werden, in die Bemessungsgrund-
lage einzubeziehen. Bei Lieferungen und dem innergemeinschaft-
lichen Erwerb im Sinne des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 
sind die Kosten für die Leistungen im Sinne des § 4 Nr. 4a Satz 1 
Buchstabe b und die vom Auslagerer geschuldeten oder entrich-
teten Verbrauchsteuern in die Bemessungsgrundlage einzubezie-
hen. Die Beträge, die der Unternehmer im Namen und für Rech-
nung eines anderen vereinnahmt und verausgabt (durchlaufende 
Posten), gehören nicht zum Entgelt. Liegen bei der Entgegen-
nahme eines Mehrzweck-Gutscheins (§ 3 Absatz 15) keine Anga-
ben über die Höhe der für den Gutschein erhaltenen Gegenleis-
tung nach Satz 2 vor, so wird das Entgelt nach dem Gutscheinwert 
selbst oder nach dem in den damit zusammenhängenden Unterla-
gen angegebenen Geldwert bemessen, abzüglich der Umsatz-
steuer, die danach auf die gelieferten Gegenstände oder die er-
brachten Dienstleistungen entfällt. 

(2) Werden Rechte übertragen, die mit dem Besitz eines Pfand-
scheins verbunden sind, so gilt als vereinbartes Entgelt der Preis 
des Pfandscheins zuzüglich der Pfandsumme. Beim Tausch (§ 3 
Abs. 12 Satz 1), bei tauschähnlichen Umsätzen (§ 3 Abs. 12 Satz 
2) und bei Hingabe an Zahlungs statt gilt der Wert jedes Umsatzes 
als Entgelt für den anderen Umsatz. Die Umsatzsteuer gehört nicht 
zum Entgelt. 



UStG Seite 10 

 www.joachimrose.de - (UStG.docx 29.03.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

(3) (weggefallen) 

(4) Der Umsatz wird bemessen 

1. bei dem Verbringen eines Gegenstands im Sinne des § 1a Abs. 
2 und des § 3 Abs. 1a sowie bei Lieferungen im Sinne des § 3 
Abs. 1b nach dem Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten für 
den Gegenstand oder für einen gleichartigen Gegenstand oder 
mangels eines Einkaufspreises nach den Selbstkosten, jeweils 
zum Zeitpunkt des Umsatzes; 

2. bei sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 1 nach 
den bei der Ausführung dieser Umsätze entstandenen Ausga-
ben, soweit sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug be-
rechtigt haben. Zu diesen Ausgaben gehören auch die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts, so-
weit das Wirtschaftsgut dem Unternehmen zugeordnet ist und 
für die Erbringung der sonstigen Leistung verwendet wird. Be-
tragen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindestens 
500 Euro, sind sie gleichmäßig auf einen Zeitraum zu verteilen, 
der dem für das Wirtschaftsgut maßgeblichen Berichtigungs-
zeitraum nach § 15a entspricht; 

3. bei sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 nach 
den bei der Ausführung dieser Umsätze entstandenen Ausga-
ben. Satz 1 Nr. 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 

Die Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage. 

(5) Absatz 4 gilt entsprechend für 

1. Lieferungen und sonstige Leistungen, die Körperschaften und 
Personenvereinigungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes, nichtrechtsfähige Personenverei-
nigungen sowie Gemeinschaften im Rahmen ihres Unterneh-
mens an ihre Anteilseigner, Gesellschafter, Mitglieder, Teilha-
ber oder diesen nahestehende Personen sowie Einzelunter-
nehmer an ihnen nahestehende Personen ausführen, 

2. Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer an 
sein Personal oder dessen Angehörige auf Grund des Dienst-
verhältnisses ausführt, 

wenn die Bemessungsgrundlage nach Absatz 4 das Entgelt nach 
Absatz 1 übersteigt; der Umsatz ist jedoch höchstens nach dem 
marktüblichen Entgelt zu bemessen. Übersteigt das Entgelt nach 
Absatz 1 das marktübliche Entgelt, gilt Absatz 1. 

(6) Bei Beförderungen von Personen im Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftomnibussen, die nicht im Inland zugelassen sind, tritt in den 
Fällen der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) an die 
Stelle des vereinbarten Entgelts ein Durchschnittsbeförderungs-
entgelt. Das Durchschnittsbeförderungsentgelt ist nach der Zahl 
der beförderten Personen und der Zahl der Kilometer der Beförde-
rungsstrecke im Inland (Personenkilometer) zu berechnen. Das 
Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung das Durchschnittsbeförde-
rungsentgelt je Personenkilometer festsetzen. Das Durchschnitts-
beförderungsentgelt muss zu einer Steuer führen, die nicht we-
sentlich von dem Betrag abweicht, der sich nach diesem Gesetz 
ohne Anwendung des Durchschnittsbeförderungsentgelts erge-
ben würde. 

§ 11 Bemessungsgrundlage für die Einfuhr 

(1) Der Umsatz wird bei der Einfuhr (§ 1 Abs. 1 Nr. 4) nach dem 
Wert des eingeführten Gegenstands nach den jeweiligen Vor-
schriften über den Zollwert bemessen. 

(2) Ist ein Gegenstand ausgeführt, in einem Drittlandsgebiet für 
Rechnung des Ausführers veredelt und von diesem oder für ihn 
wieder eingeführt worden, so wird abweichend von Absatz 1 der 
Umsatz bei der Einfuhr nach dem für die Veredelung zu zahlenden 
Entgelt oder, falls ein solches Entgelt nicht gezahlt wird, nach der 
durch die Veredelung eingetretenen Wertsteigerung bemessen. 
Das gilt auch, wenn die Veredelung in einer Ausbesserung besteht 
und an Stelle eines ausgebesserten Gegenstands ein Gegenstand 
eingeführt wird, der ihm nach Menge und Beschaffenheit nach-
weislich entspricht. Ist der eingeführte Gegenstand vor der Einfuhr 
geliefert worden und hat diese Lieferung nicht der Umsatzsteuer 
unterlegen, so gilt Absatz 1. 

(3) Dem Betrag nach Absatz 1 oder 2 sind hinzuzurechnen, soweit 
sie darin nicht enthalten sind: 

1. die im Ausland für den eingeführten Gegenstand geschuldeten 
Beträge an Einfuhrabgaben, Steuern und sonstigen Abgaben; 

2. die auf Grund der Einfuhr im Zeitpunkt des Entstehens der Ein-
fuhrumsatzsteuer auf den Gegenstand entfallenden Beträge an 

Einfuhrabgaben und an Verbrauchsteuern außer der Ein-
fuhrumsatzsteuer, soweit die Steuern unbedingt entstanden 
sind; 

3. die auf den Gegenstand entfallenden Kosten für die Vermittlung 
der Lieferung und die Kosten der Beförderung sowie für andere 
sonstige Leistungen bis zum ersten Bestimmungsort im Ge-
meinschaftsgebiet; 

4. die in Nummer 3 bezeichneten Kosten bis zu einem weiteren 
Bestimmungsort im Gemeinschaftsgebiet, sofern dieser im 
Zeitpunkt des Entstehens der Einfuhrumsatzsteuer bereits fest-
steht. 

(4) Zur Bemessungsgrundlage gehören nicht Preisermäßigungen 
und Vergütungen, die sich auf den eingeführten Gegenstand be-
ziehen und die im Zeitpunkt des Entstehens der Einfuhrumsatz-
steuer feststehen. 

(5) Für die Umrechnung von Werten in fremder Währung gelten 
die entsprechenden Vorschriften über den Zollwert der Waren, die 
in Rechtsakten des Rates der Europäischen Union oder der Euro-
päischen Kommission festgelegt sind. 

§ 12 Steuersätze 

(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Abs. 3 und 25a 
Abs. 3 und 4). 

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf 7 Prozent für die folgenden Um-
sätze: 

1. die Lieferungen, die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen 
Erwerb der in der Anlage 2 bezeichneten Gegenstände mit 
Ausnahme der in der Nummer 49 Buchstabe f, den Nummern 
53 und 54 bezeichneten Gegenstände; 

2. die Vermietung der in der Anlage 2 bezeichneten Gegenstände 
mit Ausnahme der in der Nummer 49 Buchstabe f, den Num-
mern 53 und 54 bezeichneten Gegenstände; 

3. die Aufzucht und das Halten von Vieh, die Anzucht von Pflan-
zen und die Teilnahme an Leistungsprüfungen für Tiere; 

4. die Leistungen, die unmittelbar der Vatertierhaltung, der Förde-
rung der Tierzucht, der künstlichen Tierbesamung oder der 
Leistungs- und Qualitätsprüfung in der Tierzucht und in der 
Milchwirtschaft dienen; 

5. (weggefallen) 

6. die Leistungen aus der Tätigkeit als Zahntechniker sowie die in 
§ 4 Nr. 14 Satz 4 Buchstabe a Satz 2 bezeichneten Leistungen 
der Zahnärzte; 

7. 

a) die Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und Museen 
sowie die den Theatervorführungen und Konzerten ver-
gleichbaren Darbietungen ausübender Künstler, 

b) die Überlassung von Filmen zur Auswertung und Vorfüh-
rung sowie die Filmvorführungen, soweit die Filme nach § 6 
Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes zum Schutze der Jugend in 
der Öffentlichkeit oder nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 des Ju-
gendschutzgesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730, 
2003 I S. 476) in der jeweils geltenden Fassung gekenn-
zeichnet sind oder vor dem 1. Januar 1970 erstaufgeführt 
wurden, 

c) die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von 
Rechten, die sich aus dem Urheberrechtsgesetz ergeben, 

d) die Zirkusvorführungen, die Leistungen aus der Tätigkeit als 
Schausteller sowie die unmittelbar mit dem Betrieb der zoo-
logischen Gärten verbundenen Umsätze; 

8. 

a) die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke verfolgen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). Das gilt 
nicht für Leistungen, die im Rahmen eines in den §§ 66 bis 
68 der Abgabenordnung bezeichneten wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs ausgeführt werden. Für Leistungen, die im 
Rahmen eines Zweckbetriebs ausgeführt werden, gilt Satz 
1 nur, wenn der Zweckbetrieb nicht in erster Linie der Erzie-
lung zusätzlicher Einnahmen durch die Ausführung von Um-
sätzen dient, die in unmittelbarem Wettbewerb mit dem all-
gemeinen Steuersatz unterliegenden Leistungen anderer 
Unternehmer ausgeführt werden, oder wenn die Körper-
schaft mit diesen Leistungen ihrer in den §§ 66 bis 68 der 
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Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetriebe ihre steuer-
begünstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht. 
Körperschaften verwirklichen mit ihren in den §§ 66 bis 68 
der Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetrieben ihre 
steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst, 
wenn die Leistungsempfänger oder an der Leistungserbrin-
gung beteiligte Personen vom steuerbegünstigten Zweck 
der Einrichtung erfasst werden, 

b) die Leistungen der nichtrechtsfähigen Personenvereinigun-
gen und Gemeinschaften der in Buchstabe a Satz 1 be-
zeichneten Körperschaften, wenn diese Leistungen, falls die 
Körperschaften sie anteilig selbst ausführten, insgesamt 
nach Buchstabe a ermäßigt besteuert würden; 

9. die unmittelbar mit dem Betrieb der Schwimmbäder verbunde-
nen Umsätze sowie die Verabreichung von Heilbädern. Das 
Gleiche gilt für die Bereitstellung von Kureinrichtungen, soweit 
als Entgelt eine Kurtaxe zu entrichten ist; 

10.  die Beförderungen von Personen 

a) im Schienenbahnverkehr, 

b) im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen, im genehmigten Li-
nienverkehr mit Kraftfahrzeugen, im Verkehr mit Taxen, mit 
Drahtseilbahnen und sonstigen mechanischen Aufstiegshil-
fen aller Art und im genehmigten Linienverkehr mit Schiffen 
sowie die Beförderungen im Fährverkehr 

 aa) innerhalb einer Gemeinde oder 

 bb) wenn die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilo-
meter beträgt; 

11. die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unter-
nehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereit-
hält, sowie die kurzfristige Vermietung von Campingflächen. 
Satz 1 gilt nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Ver-
mietung dienen, auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt 
für die Vermietung abgegolten sind; 

12. die Einfuhr der in Nummer 49 Buchstabe f, den Nummern 53 
und 54 der Anlage 2 bezeichneten Gegenstände; 

13. die Lieferungen und der innergemeinschaftliche Erwerb der in 
Nummer 53 der Anlage 2 bezeichneten Gegenstände, wenn 
die Lieferungen 

a) vom Urheber der Gegenstände oder dessen Rechtsnachfol-
ger bewirkt werden oder 

b) von einem Unternehmer bewirkt werden, der kein Wieder-
verkäufer (§ 25a Absatz 1 Nummer 1 Satz 2) ist, und die 
Gegenstände 

 aa) vom Unternehmer in das Gemeinschaftsgebiet einge-
führt wurden, 

 bb) von ihrem Urheber oder dessen Rechtsnachfolger an 
den Unternehmer geliefert wurden oder 

 cc) den Unternehmer zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt 
haben; 

14. die Überlassung der in Nummer 49 Buchstabe a bis e und 
Nummer 50 der Anlage 2 bezeichneten Erzeugnisse in elektro-
nischer Form, unabhängig davon, ob das Erzeugnis auch auf 
einem physischen Träger angeboten wird, mit Ausnahme der 
Veröffentlichungen, die vollständig oder im Wesentlichen aus 
Videoinhalten oder hörbarer Musik bestehen. Ebenfalls ausge-
nommen sind Erzeugnisse, für die Beschränkungen als jugend-
gefährdende Trägermedien oder Hinweispflichten nach § 15 
Absatz 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung bestehen, sowie Veröffentlichungen, die 
vollständig oder im Wesentlichen Werbezwecken, einschließ-
lich Reisewerbung, dienen. Begünstigt ist auch die Bereitstel-
lung eines Zugangs zu Datenbanken, die eine Vielzahl von 
elektronischen Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften oder 
Teile von diesen enthalten: 

15. die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2024 er-
brachten Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, mit 
Ausnahme der Abgabe von Getränken. 

(3) Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Um-
sätze: 

1. die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Pho-
tovoltaikanlage, einschließlich der für den Betrieb der Photovol-
taikanlage wesentlichen Komponenten und der Speicher, die 
dazu dienen, den mit den Solarmodulen erzeugten Strom zu 

speichern, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe 
von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und an-
deren Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkei-
ten genutzt werden, installiert wird. Die Voraussetzungen des 
Satzes 1 gelten als erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung 
der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht 
mehr als 30 Kilowatt (peak) beträgt oder betragen wird; 

2. den innergemeinschaftlichen Erwerb der Nummer 1 bezeich-
neten Gegenstände, die die Voraussetzungen der Nummer 1 
erfüllen; 

3. die Einfuhr der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, die 
die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen; 

4. die Installation von Photovoltaikanlagen sowie der Speicher, 
die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu 
speichern, wenn die Lieferung der installierten Komponenten 
die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllt. 

§ 13 Entstehung der Steuer 

(1) Die Steuer entsteht  

1. für Lieferungen und sonstige Leistungen 

a) bei der Berechnung der Steuer nach vereinbarten Entgelten 
(§ 16 Abs. 1 Satz 1) mit Ablauf des Voranmeldungszeit-
raums, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. Das 
gilt auch für Teilleistungen. Sie liegen vor, wenn für be-
stimmte Teile einer wirtschaftlich teilbaren Leistung das Ent-
gelt gesondert vereinbart wird. Wird das Entgelt oder ein 
Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung oder die 
Teilleistung ausgeführt worden ist, so entsteht insoweit die 
Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das 
Entgelt oder das Teilentgelt vereinnahmt worden ist, 

b) bei der Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgel-
ten (§ 20) mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem 
die Entgelte vereinnahmt worden sind, 

c) in den Fällen der Beförderungseinzelbesteuerung nach § 16 
Abs. 5 in dem Zeitpunkt, in dem der Kraftomnibus in das 
Inland gelangt, 

d) in den Fällen des § 18 Abs. 4c mit Ablauf des Besteuerungs-
zeitraums nach § 16 Abs. 1a Satz 1, in dem die Leistungen 
ausgeführt worden sind, 

e) in den Fällen des § 18 Absatz 4e mit Ablauf des Besteue-
rungszeitraums nach § 16 Absatz 1b Satz 1, in dem die Leis-
tungen ausgeführt worden sind; 

2. für Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und 9a mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums, in dem diese Leistungen ausgeführt 
worden sind; 

3. in den Fällen des § 14c im Zeitpunkt der Ausgabe der Rech-
nung; 

4. (weggefallen) 

5. im Fall des § 17 Abs. 1 Satz 6 mit Ablauf des Voranmeldungs-
zeitraums, in dem die Änderung der Bemessungsgrundlage 
eingetreten ist; 

6. für den innergemeinschaftlichen Erwerb im Sinne des § 1a mit 
Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des 
dem Erwerb folgenden Kalendermonats; 

7. für den innergemeinschaftlichen Erwerb von neuen Fahrzeu-
gen im Sinne des § 1b am Tag des Erwerbs; 

8. im Fall des § 6a Abs. 4 Satz 2 in dem Zeitpunkt, in dem die 
Lieferung ausgeführt wird; 

9. im Fall des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums, in dem der Gegenstand aus einem 
Umsatzsteuerlager ausgelagert wird. 

(2) Für die Einfuhrumsatzsteuer gilt § 21 Abs. 2. 

(3) (weggefallen) 

§ 13a Steuerschuldner 

(1) Steuerschuldner ist in den Fällen  

1. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und des § 14c Abs. 1 der Unternehmer; 

2. des § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Erwerber; 

3. des § 6a Abs. 4 der Abnehmer; 

4. des § 14c Abs. 2 der Aussteller der Rechnung; 

5. des § 25b Abs. 2 der letzte Abnehmer; 



UStG Seite 12 

 www.joachimrose.de - (UStG.docx 29.03.24) - alle Angaben ohne Gewähr 

6. des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 der Unternehmer, 
dem die Auslagerung zuzurechnen ist (Auslagerer); daneben 
auch der Lagerhalter als Gesamtschuldner, wenn er entgegen 
§ 22 Abs. 4c Satz 2 die inländische Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer des Auslagerers oder dessen Fiskalvertreters 
nicht oder nicht zutreffend aufzeichnet. 

(2) Für die Einfuhrumsatzsteuer gilt § 21 Abs. 2. 

§ 13b Leistungsempfänger als Steuerschuldner 

(1) Für nach § 3a Absatz 2 im Inland steuerpflichtige sonstige Leis-
tungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unter-
nehmers entsteht die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeit-
raums, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. 

(2) Für folgende steuerpflichtige Umsätze entsteht die Steuer mit 
Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des der 
Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats: 

1. Werklieferungen und nicht unter Absatz 1 fallende sonstige 
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers; 

2. Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den 
Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer außerhalb des In-
solvenzverfahrens; 

3. Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen; 

4. Bauleistungen, einschließlich Werklieferungen und sonstigen 
Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken, die der Her-
stellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Be-
seitigung von Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Planungs- 
und Überwachungsleistungen. Als Grundstücke gelten insbe-
sondere auch Sachen, Ausstattungsgegenstände und Maschi-
nen, die auf Dauer in einem Gebäude oder Bauwerk installiert 
sind und die nicht bewegt werden können, ohne das Gebäude 
oder Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. Nummer 1 bleibt 
unberührt; 

5. Lieferungen 

a) der in § 3g Absatz 1 Satz 1 genannten Gegenstände eines 
im Ausland ansässigen Unternehmers unter den Bedingun-
gen des § 3g und 

b) von Gas über das Erdgasnetz und von Elektrizität, die nicht 
unter Buchstabe a fallen; 

6. Übertragung von Berechtigungen nach § 3 Nummer 3 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, Emissionsredukti-
onseinheiten nach § 2 Nummer 20 des Projekt-Mechanismen-
Gesetzes, zertifizierten Emissionsreduktionen nach § 2 Num-
mer 21 des Projekt-Mechanismen-Gesetzes, Emissionszertifi-
katen nach § 3 Nummer 2 des Brennstoffemissionshandelsge-
setzes sowie von Gas- und Elektrizitätszertifikaten; 

7. Lieferungen der in der Anlage 3 bezeichneten Gegenstände; 

8. Reinigen von Gebäuden und Gebäudeteilen. Nummer 1 bleibt 
unberührt; 

9. Lieferungen von Gold mit einem Feingehalt von mindestens 
325 Tausendstel, in Rohform oder als Halbzeug (aus Position 
7108 des Zolltarifs) und von Goldplattierungen mit einem Gold-
feingehalt von mindestens 325 Tausendstel (aus Position 
7109); 

10. Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern und 
Spielekonsolen sowie von integrierten Schaltkreisen vor Ein-
bau in einen zur Lieferung auf der Einzelhandelsstufe geeigne-
ten Gegenstand, wenn die Summe der für sie in Rechnung zu 
stellenden Entgelte im Rahmen eines wirtschaftlichen Vor-
gangs mindestens 5 000 Euro beträgt; nachträgliche Minderun-
gen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt; 

11. Lieferungen der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände, 
wenn die Summe der für sie in Rechnung zu stellenden Ent-
gelte im Rahmen eines wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 
5 000 Euro beträgt; nachträgliche Minderungen des Entgelts 
bleiben dabei unberücksichtigt; 

12. sonstige Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation. 
Nummer 1 bleibt unberührt. 

(3) Abweichend von den Absatz 1 und 2 Nummer 1 entsteht die 
Steuer für sonstige Leistungen, die dauerhaft über einen Zeitraum 
von mehr als einem Jahr erbracht werden, spätestens mit Ablauf 
eines jeden Kalenderjahres, in dem sie tatsächlich erbracht wer-
den. 

(4) Bei der Anwendung der Absätze 1 bis 3 gilt § 13 Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 entsprechend. Wird in den in den 

Absätzen 1 bis 3 sowie in den in Satz 1 genannten Fällen das Ent-
gelt oder ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung o-
der die Teilleistung ausgeführt worden ist, entsteht insoweit die 
Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Ent-
gelt oder das Teilentgelt vereinnahmt worden ist. 

(5) 1In den in den Absätzen 1 und 2 Nummer 1 bis 3 genannten 
Fällen schuldet der Leistungsempfänger die Steuer, wenn er ein 
Unternehmer oder eine juristische Person ist; in den in Absatz 2 
Nummer 5 Buchstabe a, Nummer 6, 7, 9 bis 11 genannten Fällen 
schuldet der Leistungsempfänger die Steuer, wenn er ein Unter-
nehmer ist. 2In den in Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 genannten Fällen 
schuldet der Leistungsempfänger die Steuer unabhängig davon, 
ob er sie für eine von ihm erbrachte Leistung im Sinne des Absat-
zes 2 Nummer 4 Satz 1 verwendet, wenn er ein Unternehmer ist, 
der nachhaltig entsprechende Leistungen erbringt; davon ist aus-
zugehen, wenn ihm das zuständige Finanzamt eine im Zeitpunkt 
der Ausführung des Umsatzes gültige auf längstens drei Jahre be-
fristete Bescheinigung, die nur mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen oder zurückgenommen werden kann, darüber erteilt hat, 
dass er ein Unternehmer ist, der entsprechende Leistungen er-
bringt. 3Bei den in Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe b genannten 
Lieferungen von Erdgas schuldet der Leistungsempfänger die 
Steuer, wenn er ein Wiederverkäufer von Erdgas im Sinne des § 
3g ist. 4Bei den in Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe b genannten 
Lieferungen von Elektrizität schuldet der Leistungsempfänger in 
den Fällen die Steuer, in denen der liefernde Unternehmer und der 
Leistungsempfänger Wiederverkäufer von Elektrizität im Sinne 
des § 3g sind. 5In den in Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 genannten 
Fällen schuldet der Leistungsempfänger die Steuer unabhängig 
davon, ob er sie für eine von ihm erbrachte Leistung im Sinne des 
Absatzes 2 Nummer 8 Satz 1 verwendet, wenn er ein Unternehmer 
ist, der nachhaltig entsprechende Leistungen erbringt; davon ist 
auszugehen, wenn ihm das zuständige Finanzamt eine im Zeit-
punkt der Ausführung des Umsatzes gültige auf längstens drei 
Jahre befristete Bescheinigung, die nur mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen oder zurückgenommen werden kann, darüber erteilt 
hat, dass er ein Unternehmer ist, der entsprechende Leistungen 
erbringt. 6Bei den in Absatz 2 Nummer 12 Satz 1 genannten Leis-
tungen schuldet der Leistungsempfänger die Steuer, wenn er ein 
Unternehmer ist, dessen Haupttätigkeit in Bezug auf den Erwerb 
dieser Leistungen in deren Erbringung besteht und dessen eigener 
Verbrauch dieser Leistungen von untergeordneter Bedeutung ist; 
davon ist auszugehen, wenn ihm das zuständige Finanzamt eine 
im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültige auf längstens 
drei Jahre befristete Bescheinigung, die nur mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen oder zurückgenommen werden kann, darüber 
erteilt hat, dass er ein Unternehmer ist, der entsprechende Leis-
tungen erbringt. 7Die Sätze 1 bis 6 gelten vorbehaltlich des Satzes 
10 auch, wenn die Leistung für den nichtunternehmerischen Be-
reich bezogen wird. 8Sind Leistungsempfänger und leistender Un-
ternehmer in Zweifelsfällen übereinstimmend vom Vorliegen der 
Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b, 
Nummer 6 bis 12 ausgegangen, obwohl dies nach der Art der Um-
sätze unter Anlegung objektiver Kriterien nicht zutreffend war, gilt 
der Leistungsempfänger dennoch als Steuerschuldner, sofern 
dadurch keine Steuerausfälle entstehen. 9Die Sätze 1 bis 7 gelten 
nicht, wenn bei dem Unternehmer, der die Umsätze ausführt, die 
Steuer nach § 19 Absatz 1 nicht erhoben wird. 10Die Sätze 1 bis 9 
gelten nicht, wenn ein in Absatz 2 Nummer 2, 7 oder 9 bis 11 ge-
nannter Gegenstand von dem Unternehmer, der die Lieferung be-
wirkt, unter den Voraussetzungen des § 25a geliefert wird. 11In den 
in Absatz 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b und Nummer 7 bis 12 ge-
nannten Fällen schulden juristische Personen des öffentlichen 
Rechts die Steuer nicht, wenn sie die Leistung für den nichtunter-
nehmerischen Bereich beziehen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn die Leis-
tung des im Ausland ansässigen Unternehmers besteht 

1. in einer Personenbeförderung, die der Beförderungseinzelbe-
steuerung (§ 16 Absatz 5) unterlegen hat, 

2. in einer Personenbeförderung, die mit einem Fahrzeug im 
Sinne des § 1b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 durchgeführt worden 
ist, 

3. in einer grenzüberschreitenden Personenbeförderung im Luft-
verkehr, 

4. in der Einräumung der Eintrittsberechtigung für Messen, Aus-
stellungen und Kongresse im Inland, 
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5. in einer sonstigen Leistung einer Durchführungsgesellschaft an 
im Ausland ansässige Unternehmer, soweit diese Leistung im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung von Messen und Aus-
stellungen im Inland steht, oder 

6. in der Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort 
und Stelle (Restaurationsleistung), wenn diese Abgabe an 
Bord eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder in einer Eisen-
bahn erfolgt. 

(7) Ein im Ausland ansässiger Unternehmer im Sinne des Absat-
zes 2 Nummer 1 und 5 ist ein Unternehmer, der im Inland, auf der 
Insel Helgoland und in einem der in § 1 Absatz 3 bezeichneten 
Gebiete weder einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, 
seinen Sitz, seine Geschäftsleitung noch eine Betriebsstätte hat; 
dies gilt auch, wenn der Unternehmer ausschließlich einen Wohn-
sitz oder einen gewöhnlichen Aufenthaltsort im Inland, aber seinen 
Sitz, den Ort der Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte im Aus-
land hat. Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unter-
nehmer ist ein Unternehmer, der in den Gebieten der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, die nach dem Gemein-
schaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gelten, einen Wohn-
sitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seinen Sitz, seine Ge-
schäftsleitung oder eine Betriebsstätte hat; dies gilt nicht, wenn der 
Unternehmer ausschließlich einen Wohnsitz oder einen gewöhnli-
chen Aufenthaltsort in den Gebieten der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, die nach dem Gemeinschaftsrecht als In-
land dieser Mitgliedstaaten gelten, aber seinen Sitz, den Ort der 
Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte im Drittlandsgebiet hat. 
Hat der Unternehmer im Inland eine Betriebsstätte und führt er ei-
nen Umsatz nach Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 
5 aus, gilt er hinsichtlich dieses Umsatzes als im Ausland oder im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässig, wenn die Betriebsstätte 
an diesem Umsatz nicht beteiligt ist. Maßgebend ist der Zeitpunkt, 
in dem die Leistung ausgeführt wird. Ist es zweifelhaft, ob der Un-
ternehmer diese Voraussetzungen erfüllt, schuldet der Leistungs-
empfänger die Steuer nur dann nicht, wenn ihm der Unternehmer 
durch eine Bescheinigung des nach den abgabenrechtlichen Vor-
schriften für die Besteuerung seiner Umsätze zuständigen Finanz-
amts nachweist, dass er kein Unternehmer im Sinne der Sätze 1 
und 2 ist. 

(8) Bei der Berechnung der Steuer sind die §§ 19 und 24 nicht 
anzuwenden. 

(9) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen zur Vereinfachung des Besteuerungsver-
fahrens in den Fällen, in denen ein anderer als der Leistungsemp-
fänger ein Entgelt gewährt (§ 10 Absatz 1 Satz 3), der andere an 
Stelle des Leistungsempfängers Steuerschuldner nach Absatz 5 
ist. 

(10) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung den Anwendungsbe-
reich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach 
den Absätzen 2 und 5 auf weitere Umsätze erweitern, wenn im 
Zusammenhang mit diesen Umsätzen in vielen Fällen der Ver-
dacht auf Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall 
aufgetreten ist, die voraussichtlich zu erheblichen und unwieder-
bringlichen Steuermindereinnahmen führen. Voraussetzungen für 
eine solche Erweiterung sind, dass 

1. die Erweiterung frühestens zu dem Zeitpunkt in Kraft treten 
darf, zu dem die Europäische Kommission entsprechend Arti-
kel 199b Absatz 3 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-
tem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der Fassung von Ar-
tikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 2013/42/EU (ABl. L 201 vom 
26.7.2013, S. 1) mitgeteilt hat, dass sie keine Einwände gegen 
die Erweiterung erhebt; 

2. die Bundesregierung einen Antrag auf eine Ermächtigung 
durch den Rat entsprechend Artikel 395 der Richtlinie 
2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 2 der Richt-
linie 2013/42/EG (ABl. L 201 vom 26.7.2013, S. 1) gestellt hat, 
durch die die Bundesrepublik Deutschland ermächtigt werden 
soll, in Abweichung von Artikel 193 der Richtlinie 2006/112/EG, 
die zuletzt durch die Richtlinie 2013/61/EU (ABl. L 353 vom 
28.12.2013, S. 5) geändert worden ist, die Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers für die von der Erweiterung 
nach Nummer 1 erfassten Umsätze zur Vermeidung von Steu-
erhinterziehungen einführen zu dürfen; 

3. die Verordnung nach neun Monaten außer Kraft tritt, wenn die 
Ermächtigung nach Nummer 2 nicht erteilt worden ist; wurde 
die Ermächtigung nach Nummer 2 erteilt, tritt die Verordnung 
außer Kraft, sobald die gesetzliche Regelung, mit der die Er-
mächtigung in nationales Recht umgesetzt wird, in Kraft tritt. 

… 

§ 14 Ausstellung von Rechnungen 

(1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung 
oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses 
Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Die Echtheit der 
Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre 
Lesbarkeit müssen gewährleistet werden. Echtheit der Herkunft 
bedeutet die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers. 
Unversehrtheit des Inhalts bedeutet, dass die nach diesem Gesetz 
erforderlichen Angaben nicht geändert wurden. Jeder Unterneh-
mer legt fest, in welcher Weise die Echtheit der Herkunft, die Un-
versehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewähr-
leistet werden. Dies kann durch jegliche innerbetriebliche Kontroll-
verfahren erreicht werden, die einen verlässlichen Prüfpfad zwi-
schen Rechnung und Leistung schaffen können. Rechnungen sind 
auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers 
elektronisch zu übermitteln. Eine elektronische Rechnung ist eine 
Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und 
empfangen wird. 

(2) Führt der Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leis-
tung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 aus, gilt Folgendes:  

1. führt der Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung (§ 3 
Abs. 4 Satz 1) oder sonstige Leistung im Zusammenhang mit 
einem Grundstück aus, ist er verpflichtet, innerhalb von sechs 
Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszu-
stellen; 

2. führt der Unternehmer eine andere als die in Nummer 1 ge-
nannte Leistung aus, ist er berechtigt, eine Rechnung auszu-
stellen. Soweit er einen Umsatz an einen anderen Unternehmer 
für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die 
nicht Unternehmer ist, ausführt, ist er verpflichtet, innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung 
auszustellen. Eine Verpflichtung zur Ausstellung einer Rech-
nung besteht nicht, wenn der Umsatz nach § 4 Nummer 8 bis 
29 steuerfrei ist. § 14a bleibt unberührt. 

Unbeschadet der Verpflichtungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 Satz 2 
kann eine Rechnung von einem in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Leis-
tungsempfänger für eine Lieferung oder sonstige Leistung des Un-
ternehmers ausgestellt werden, sofern dies vorher vereinbart 
wurde (Gutschrift). Die Gutschrift verliert die Wirkung einer Rech-
nung, sobald der Empfänger der Gutschrift dem ihm übermittelten 
Dokument widerspricht. Eine Rechnung kann im Namen und für 
Rechnung des Unternehmers oder eines in Satz 1 Nr. 2 bezeich-
neten Leistungsempfängers von einem Dritten ausgestellt werden. 

(3) Unbeschadet anderer nach Absatz 1 zulässiger Verfahren gel-
ten bei einer elektronischen Rechnung die Echtheit der Herkunft 
und die Unversehrtheit des Inhalts als gewährleistet durch 

1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte 
elektronische Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem 
Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2091) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
oder 

2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Emp-
fehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 
über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustau-
sches (ABl. L 338 vom 28.12.1994, S. 98), wenn in der Verein-
barung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren 
vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unver-
sehrtheit der Daten gewährleisten. 

(4) Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:  

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers, 

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steu-
ernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern er-
teilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

3. das Ausstellungsdatum, 
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4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenrei-
hen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaus-
steller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer), 

5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelie-
ferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen 
Leistung, 

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den 
Fällen des Absatzes 5 Satz 1 den Zeitpunkt der Vereinnah-
mung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der 
Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Aus-
stellungsdatum der Rechnung übereinstimmt, 

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen auf-
geschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung 
(§ 10) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Ent-
gelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist, 

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt ent-
fallenden Steuerbetrag oder im Fall einer Steuerbefreiung ei-
nen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leis-
tung eine Steuerbefreiung gilt, und 

9. in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 einen Hinweis auf die 
Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers und 

10. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leis-
tungsempfänger oder durch einen von ihm beauftragten Dritten 
gemäß Absatz 2 Satz 2 die Angabe „Gutschrift”. 

In den Fällen des § 10 Abs. 5 sind die Nummern 7 und 8 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Bemessungsgrundlage für die 
Leistung (§ 10 Abs. 4) und der darauf entfallende Steuerbetrag an-
zugeben sind. Unternehmer, die § 24 Abs. 1 bis 3 anwenden, sind 
jedoch auch in diesen Fällen nur zur Angabe des Entgelts und des 
darauf entfallenden Steuerbetrags berechtigt. Die Berichtigung ei-
ner Rechnung um fehlende oder unzutreffende Angaben ist kein 
rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung. 

(5) Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des 
Entgelts für eine noch nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige 
Leistung, gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäß. Wird eine End-
rechnung erteilt, sind in ihr die vor Ausführung der Lieferung oder 
sonstigen Leistung vereinnahmten Teilentgelte und die auf sie ent-
fallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über die Teilentgelte 
Rechnungen im Sinne der Absätze 1 bis 4 ausgestellt worden sind.  

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung 
des Bundesrates zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens 
durch Rechtsverordnung bestimmen, in welchen Fällen und unter 
welchen Voraussetzungen 

1. Dokumente als Rechnungen anerkannt werden können, 

2. die nach Absatz 4 erforderlichen Angaben in mehreren Doku-
menten enthalten sein können, 

3. Rechnungen bestimmte Angaben nach Absatz 4 nicht enthal-
ten müssen, 

4. eine Verpflichtung des Unternehmers zur Ausstellung von 
Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis (Absatz 4) ent-
fällt oder 

5. Rechnungen berichtigt werden können. 

(7) Führt der Unternehmer einen Umsatz im Inland aus, für den 
der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b schuldet, und hat 
der Unternehmer im Inland weder seinen Sitz noch seine Ge-
schäftsleitung, eine Betriebsstätte, von der aus der Umsatz aus-
geführt wird oder die an der Erbringung dieses Umsatzes beteiligt 
ist, oder in Ermangelung eines Sitzes seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland, so gelten abweichend von den 
Absätzen 1 bis 6 für die Rechnungserteilung die Vorschriften des 
Mitgliedstaats, in dem der Unternehmer seinen Sitz, seine Ge-
schäftsleitung, eine Betriebsstätte, von der aus der Umsatz aus-
geführt wird, oder in Ermangelung eines Sitzes seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Gut-
schrift gemäß Absatz 2 Satz 2 vereinbart worden ist. 

§ 14a Zusätzliche Pflichten bei der Ausstellung von Rech-
nungen in besonderen Fällen 

(1) Hat der Unternehmer seinen Sitz, seine Geschäftsleitung, eine 
Betriebsstätte, von der aus der Umsatz ausgeführt wird, oder in 
Ermangelung eines Sitzes seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland und führt er einen Umsatz in einem anderen 
Mitgliedstaat aus, an dem eine Betriebsstätte in diesem Mitglied-
staat nicht beteiligt ist, so ist er zur Ausstellung einer Rechnung 

mit der Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers“ verpflichtet, wenn die Steuer in dem anderen Mitgliedstaat 
von dem Leistungsempfänger geschuldet wird und keine Gut-
schrift gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 vereinbart worden ist. Führt 
der Unternehmer eine sonstige Leistung im Sinne des § 3a Absatz 
2 in einem anderen Mitgliedstaat aus, so ist die Rechnung bis zum 
fünfzehnten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der 
Umsatz ausgeführt worden ist, auszustellen. In dieser Rechnung 
sind die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmers 
und die des Leistungsempfängers anzugeben. Wird eine Abrech-
nung durch Gutschrift gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 über eine sons-
tige Leistung im Sinne des § 3a Absatz 2 vereinbart, die im Inland 
ausgeführt wird und für die der Leistungsempfänger die Steuer 
nach § 13b Absatz 1 und 5 schuldet, sind die Sätze 2 und 3 und 
Absatz 5 entsprechend anzuwenden. 

(2) Führt der Unternehmer eine Lieferung im Sinne des § 3c Ab-
satz 1 im Inland aus, ist er zur Ausstellung einer Rechnung ver-
pflichtet. Satz 1 gilt nicht, wenn der Unternehmer an dem beson-
deren Besteuerungsverfahren nach § 18j teilnimmt. 

(3) Führt der Unternehmer eine innergemeinschaftliche Lieferung 
aus, ist er zur Ausstellung einer Rechnung bis zum fünfzehnten 
Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Umsatz aus-
geführt worden ist, verpflichtet. In der Rechnung sind auch die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmers und die des 
Leistungsempfängers anzugeben. Satz 1 gilt auch für Fahrzeuglie-
ferer (§ 2a). Satz 2 gilt nicht in den Fällen der §§ 1b und 2a. 

(4) Eine Rechnung über die innergemeinschaftliche Lieferung ei-
nes neuen Fahrzeugs muss auch die in § 1b Abs. 2 und 3 bezeich-
neten Merkmale enthalten. Das gilt auch in den Fällen des § 2a. 

(5) Führt der Unternehmer eine Leistung im Sinne des § 13b Ab-
satz 2 aus, für die der Leistungsempfänger nach § 13b Absatz 5 
die Steuer schuldet, ist er zur Ausstellung einer Rechnung mit der 
Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ ver-
pflichtet; Absatz 1 bleibt unberührt. Die Vorschrift über den geson-
derten Steuerausweis in einer Rechnung nach § 14 Absatz 4 Satz 
1 Nummer 8 wird nicht angewendet. 

(6) In den Fällen der Besteuerung von Reiseleistungen nach § 25 
hat die Rechnung die Angabe „Sonderregelung für Reisebüros“ 
und in den Fällen der Differenzbesteuerung nach § 25a die An-
gabe „Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“, „Kunstgegen-
stände/Sonderregelung“ oder „Sammlungsstücke und Antiquitä-
ten/Sonderregelung“ zu enthalten. In den Fällen des § 25 Abs. 3 
und des § 25a Abs. 3 und 4 findet die Vorschrift über den geson-
derten Steuerausweis in einer Rechnung (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
8) keine Anwendung. 

(7) Wird in einer Rechnung über eine Lieferung im Sinne des § 25b 
Abs. 2 abgerechnet, ist auch auf das Vorliegen eines innergemein-
schaftlichen Dreiecksgeschäfts und die Steuerschuldnerschaft 
des letzten Abnehmers hinzuweisen. Dabei sind die Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des Unternehmers und die des Leis-
tungsempfängers anzugeben. Die Vorschrift über den gesonder-
ten Steuerausweis in einer Rechnung (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8) 
findet keine Anwendung. 

§ 14b Aufbewahrung von Rechnungen 

(1) Der Unternehmer hat ein Doppel der Rechnung, die er selbst 
oder ein Dritter in seinem Namen und für seine Rechnung ausge-
stellt hat, sowie alle Rechnungen, die er erhalten oder die ein Leis-
tungsempfänger oder in dessen Namen und für dessen Rechnung 
ein Dritter ausgestellt hat, zehn Jahre aufzubewahren. Die Rech-
nungen müssen für den gesamten Zeitraum die Anforderungen 
des § 14 Absatz 1 Satz 2 erfüllen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung aus-
gestellt worden ist; § 147 Abs. 3 der Abgabenordnung bleibt unbe-
rührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch  

1. für Fahrzeuglieferer (§ 2a); 

2. in den Fällen, in denen der letzte Abnehmer die Steuer nach § 
13a Abs. 1 Nr. 5 schuldet, für den letzten Abnehmer; 

3. in den Fällen, in denen der Leistungsempfänger die Steuer 
nach § 13b Abs. 2 schuldet, für den Leistungsempfänger. 

In den Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 hat der Leistungsemp-
fänger die Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder eine andere be-
weiskräftige Unterlage zwei Jahre gemäß den Sätzen 2 und 3 auf-
zubewahren, soweit er  

1. nicht Unternehmer ist oder 
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2. Unternehmer ist, aber die Leistung für seinen nicht unterneh-
merischen Bereich verwendet. 

(2) Der im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten 
Gebiete ansässige Unternehmer hat alle Rechnungen im Inland 
oder in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete aufzubewah-
ren. Handelt es sich um eine elektronische Aufbewahrung, die eine 
vollständige Fernabfrage (Online-Zugriff) der betreffenden Daten 
und deren Herunterladen und Verwendung gewährleistet, darf der 
Unternehmer die Rechnungen auch im übrigen Gemeinschaftsge-
biet, in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete, im Gebiet 
von Büsingen oder auf der Insel Helgoland aufbewahren. Der Un-
ternehmer hat dem Finanzamt den Aufbewahrungsort mitzuteilen, 
wenn er die Rechnungen nicht im Inland oder in einem der in § 1 
Abs. 3 bezeichneten Gebiete aufbewahrt. Der nicht im Inland oder 
in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete ansässige Unter-
nehmer hat den Aufbewahrungsort der nach Absatz 1 aufzube-
wahrenden Rechnungen im Gemeinschaftsgebiet, in den in § 1 
Abs. 3 bezeichneten Gebieten, im Gebiet von Büsingen oder auf 
der Insel Helgoland zu bestimmen. In diesem Fall ist er verpflich-
tet, dem Finanzamt auf dessen Verlangen alle aufzubewahrenden 
Rechnungen und Daten oder die an deren Stelle tretenden Bild- 
und Datenträger unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, kann das Fi-
nanzamt verlangen, dass er die Rechnungen im Inland oder in ei-
nem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete aufbewahrt. 

(3) Ein im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten 
Gebiete ansässiger Unternehmer ist ein Unternehmer, der in ei-
nem dieser Gebiete einen Wohnsitz, seinen Sitz, seine Geschäfts-
leitung oder eine Zweigniederlassung hat. 

(4) Bewahrt ein Unternehmer die Rechnungen im übrigen Gemein-
schaftsgebiet elektronisch auf, können die zuständigen Finanzbe-
hörden die Rechnungen für Zwecke der Umsatzsteuerkontrolle 
über Online-Zugriff einsehen, herunterladen und verwenden. Es 
muss sichergestellt sein, dass die zuständigen Finanzbehörden 
die Rechnungen unverzüglich über Online-Zugriff einsehen, her-
unterladen und verwenden können. 

(5) Will der Unternehmer die Rechnungen außerhalb des Gemein-
schaftsgebiets elektronisch aufbewahren, gilt § 146 Absatz 2b der 
Abgabenordnung. 

§ 14c Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis 

(1) Hat der Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder 
sonstige Leistung einen höheren Steuerbetrag, als er nach diesem 
Gesetz für den Umsatz schuldet, gesondert ausgewiesen (unrich-
tiger Steuerausweis), schuldet er auch den Mehrbetrag. Berichtigt 
er den Steuerbetrag gegenüber dem Leistungsempfänger, ist § 17 
Abs. 1 entsprechend anzuwenden. In den Fällen des § 1 Abs. 1a 
und in den Fällen der Rückgängigmachung des Verzichts auf die 
Steuerbefreiung nach § 9 gilt Absatz 2 Satz 3 bis 5 entsprechend.  

(2) Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert aus-
weist, obwohl er zum gesonderten Ausweis der Steuer nicht be-
rechtigt ist (unberechtigter Steuerausweis), schuldet den ausge-
wiesenen Betrag. Das Gleiche gilt, wenn jemand wie ein leistender 
Unternehmer abrechnet und einen Steuerbetrag gesondert aus-
weist, obwohl er nicht Unternehmer ist oder eine Lieferung oder 
sonstige Leistung nicht ausführt. Der nach den Sätzen 1 und 2 ge-
schuldete Steuerbetrag kann berichtigt werden, soweit die Gefähr-
dung des Steueraufkommens beseitigt worden ist. Die Gefährdung 
des Steueraufkommens ist beseitigt, wenn ein Vorsteuerabzug 
beim Empfänger der Rechnung nicht durchgeführt oder die gel-
tend gemachte Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückgezahlt 
worden ist. Die Berichtigung des geschuldeten Steuerbetrags ist 
beim Finanzamt gesondert schriftlich zu beantragen und nach des-
sen Zustimmung in entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 1 
für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem die Voraus-
setzungen des Satzes 4 eingetreten sind.  

§ 15 Vorsteuerabzug 

(1) Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abzie-
hen:  

1. die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Un-
ternehmen ausgeführt worden sind. Die Ausübung des Vor-
steuerabzugs setzt voraus, dass der Unternehmer eine nach 
den §§ 14, 14a ausgestellte Rechnung besitzt. Soweit der ge-
sondert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor Aus-
führung dieser Umsätze entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn 
die Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet worden ist;  

2. die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für 
sein Unternehmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 eingeführt worden 
sind; 

3. die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegen-
ständen für sein Unternehmen, wenn der innergemeinschaftli-
che Erwerb nach § 3d Satz 1 im Inland bewirkt wird; 

4. die Steuer für Leistungen im Sinne des § 13b Absatz 1 und 2, 
die für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. Soweit die 
Steuer auf eine Zahlung vor Ausführung dieser Leistungen ent-
fällt, ist sie abziehbar, wenn die Zahlung geleistet worden ist; 

5. die nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 geschuldete Steuer für Umsätze, 
die für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. 

Nicht als für das Unternehmen ausgeführt gilt die Lieferung, die 
Einfuhr oder der innergemeinschaftliche Erwerb eines Gegen-
stands, den der Unternehmer zu weniger als 10 Prozent für sein 
Unternehmen nutzt.  

(1a) Nicht abziehbar sind Vorsteuerbeträge, die auf Aufwendun-
gen, für die das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7 
oder des § 12 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes gilt, entfallen. 
Dies gilt nicht für Bewirtungsaufwendungen, soweit § 4 Abs. 5 Satz 
1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes einen Abzug angemesse-
ner und nachgewiesener Aufwendungen ausschließt. 

(1b) Verwendet der Unternehmer ein Grundstück sowohl für Zwe-
cke seines Unternehmens als auch für Zwecke, die außerhalb des 
Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Perso-
nals, ist die Steuer für die Lieferungen, die Einfuhr und den inner-
gemeinschaftlichen Erwerb sowie für die sonstigen Leistungen im 
Zusammenhang mit diesem Grundstück vom Vorsteuerabzug aus-
geschlossen, soweit sie nicht auf die Verwendung des Grund-
stücks für Zwecke des Unternehmens entfällt. Bei Berechtigungen, 
für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke 
gelten, und bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden ist Satz 
1 entsprechend anzuwenden. 

(2) Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist die Steuer für die Lie-
ferungen, die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen Erwerb 
von Gegenständen sowie für die sonstigen Leistungen, die der Un-
ternehmer zur Ausführung folgender Umsätze verwendet: 

1. steuerfreie Umsätze; 

2. Umsätze im Ausland, die steuerfrei wären, wenn sie im Inland 
ausgeführt würden; 

Gegenstände oder sonstige Leistungen, die der Unternehmer zur 
Ausführung einer Einfuhr oder eines innergemeinschaftlichen Er-
werbs verwendet, sind den Umsätzen zuzurechnen, für die der 
eingeführte oder innergemeinschaftlich erworbene Gegenstand 
verwendet wird.  

(3) Der Ausschluß vom Vorsteuerabzug nach Absatz 2 tritt nicht 
ein, wenn die Umsätze 

1. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1  

a) nach § 4 Nr. 1 bis 7, § 25 Abs. 2 oder nach den in § 26 Abs. 
5 bezeichneten Vorschriften steuerfrei sind oder 

b) nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis g Nummer 10 oder Nummer 
11 steuerfrei sind und sich unmittelbar auf Gegenstände be-
ziehen, die in das Drittlandsgebiet ausgeführt werden; 

2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 

a) nach § 4 Nr. 1 bis 7, § 25 Abs. 2 oder nach den in § 26 Abs. 
5 bezeichneten Vorschriften steuerfrei wären oder 

b) nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis g Nummer 10 oder Nummer 
11 steuerfrei wären und der Leistungsempfänger im Dritt-
landsgebiet ansässig ist oder diese Umsätze sich unmittel-
bar auf Gegenstände beziehen, die in das Drittlandsgebiet 
ausgeführt werden. 

(4) Verwendet der Unternehmer einen für sein Unternehmen ge-
lieferten, eingeführten oder innergemeinschaftlich erworbenen 
Gegenstand oder eine von ihm in Anspruch genommene sonstige 
Leistung nur zum Teil zur Ausführung von Umsätzen, die den Vor-
steuerabzug ausschließen, so ist der Teil der jeweiligen Vorsteu-
erbeträge nicht abziehbar, der den zum Ausschluss vom Vorsteu-
erabzug führenden Umsätzen wirtschaftlich zuzurechnen ist. Der 
Unternehmer kann die nicht abziehbaren Teilbeträge im Wege ei-
ner sachgerechten Schätzung ermitteln. Eine Ermittlung des nicht 
abziehbaren Teils der Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis der 
Umsätze, die den Vorsteuerabzug ausschließen, zu den Umsät-
zen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, ist nur zulässig, wenn 
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keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. In den Fällen 
des Absatzes 1b gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 

(4a) Für Fahrzeuglieferer (§ 2a) gelten folgende Einschränkungen 
des Vorsteuerabzugs: 

1. Abziehbar ist nur die auf die Lieferung, die Einfuhr oder den 
innergemeinschaftlichen Erwerb des neuen Fahrzeugs entfal-
lende Steuer. 

2. Die Steuer kann nur bis zu dem Betrag abgezogen werden, der 
für die Lieferung des neuen Fahrzeugs geschuldet würde, 
wenn die Lieferung nicht steuerfrei wäre. 

3. Die Steuer kann erst in dem Zeitpunkt abgezogen werden, in 
dem der Fahrzeuglieferer die innergemeinschaftliche Lieferung 
des neuen Fahrzeugs ausführt. 

(4b) Für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig 
sind und die nur Steuer nach § 13b Absatz 5, nur Steuer nach § 
13b Absatz 5 und § 13a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 
14c Absatz 1 oder nur Steuer nach § 13b Absatz 5 und § 13a Ab-
satz 1 Nummer 4 schulden, gelten die Einschränkungen des § 18 
Absatz 9 Satz 5 und 6 entsprechend. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen 
darüber treffen,  

1. in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen zur Ver-
einfachung des Besteuerungsverfahrens für den Vorsteuerab-
zug auf eine Rechnung im Sinne des § 14 oder auf einzelne 
Angaben in der Rechnung verzichtet werden kann, 

2. unter welchen Voraussetzungen, für welchen Besteuerungs-
zeitraum und in welchem Umfang zur Vereinfachung oder zur 
Vermeidung von Härten in den Fällen, in denen ein anderer als 
der Leistungsempfänger ein Entgelt gewährt (§ 10 Abs. 1 Satz 
3), der andere den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen kann, 
und 

3. wann in Fällen von geringer steuerlicher Bedeutung zur Verein-
fachung oder zur Vermeidung von Härten bei der Aufteilung der 
Vorsteuerbeträge (Absatz 4) Umsätze, die den Vorsteuerabzug 
ausschließen, unberücksichtigt bleiben können oder von der 
Zurechnung von Vorsteuerbeträgen zu diesen Umsätzen abge-
sehen werden kann. 

§ 15a Berichtigung des Vorsteuerabzugs 

(1) Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut, das nicht nur einmalig 
zur Ausführung von Umsätzen verwendet wird, innerhalb von fünf 
Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung die für den 
ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse, ist 
für jedes Kalenderjahr der Änderung ein Ausgleich durch eine Be-
richtigung des Abzugs der auf die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten entfallenden Vorsteuerbeträge vorzunehmen. Bei 
Grundstücken einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile, bei 
Berechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts 
über Grundstücke gelten, und bei Gebäuden auf fremdem Grund 
und Boden tritt an die Stelle des Zeitraums von fünf Jahren ein 
Zeitraum von zehn Jahren.  

(2) Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut, das nur einmalig zur 
Ausführung eines Umsatzes verwendet wird, die für den ursprüng-
lichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse, ist eine Be-
richtigung des Vorsteuerabzugs vorzunehmen. Die Berichtigung 
ist für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem das Wirt-
schaftsgut verwendet wird.  

(3) Geht in ein Wirtschaftsgut nachträglich ein anderer Gegen-
stand ein und verliert dieser Gegenstand dabei seine körperliche 
und wirtschaftliche Eigenart endgültig oder wird an einem Wirt-
schaftsgut eine sonstige Leistung ausgeführt, gelten im Fall der 
Änderung der für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgeben-
den Verhältnisse die Absätze 1 und 2 entsprechend. Soweit im 
Rahmen einer Maßnahme in ein Wirtschaftsgut mehrere Gegen-
stände eingehen oder an einem Wirtschaftsgut mehrere sonstige 
Leistungen ausgeführt werden, sind diese in einem Berichtigungs-
objekt zusammenzufassen. Eine Änderung der Verhältnisse liegt 
dabei auch vor, wenn das Wirtschaftsgut für Zwecke, die außer-
halb des Unternehmens liegen, aus dem Unternehmen entnom-
men wird, ohne dass dabei nach § 3 Abs. 1b eine unentgeltliche 
Wertabgabe zu besteuern ist. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind auf sonstige Leistungen, die nicht 
unter Absatz 3 Satz 1 fallen, entsprechend anzuwenden. Die Be-
richtigung ist auf solche sonstigen Leistungen zu beschränken, für 
die in der Steuerbilanz ein Aktivierungsgebot bestünde. Dies gilt 

jedoch nicht, soweit es sich um sonstige Leistungen handelt, für 
die der Leistungsempfänger bereits für einen Zeitraum vor Ausfüh-
rung der sonstigen Leistung den Vorsteuerabzug vornehmen 
konnte. Unerheblich ist, ob der Unternehmer nach den §§ 140, 141 
der Abgabenordnung tatsächlich zur Buchführung verpflichtet ist. 

(5) Bei der Berichtigung nach Absatz 1 ist für jedes Kalenderjahr 
der Änderung in den Fällen des Satzes 1 von einem Fünftel und in 
den Fällen des Satzes 2 von einem Zehntel der auf das Wirt-
schaftsgut entfallenden Vorsteuerbeträge auszugehen. Eine kür-
zere Verwendungsdauer ist entsprechend zu berücksichtigen. Die 
Verwendungsdauer wird nicht dadurch verkürzt, dass das Wirt-
schaftsgut in ein anderes einbezogen wird. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Vorsteuerbeträge, die auf nach-
trägliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten entfallen, sinn-
gemäß anzuwenden. 

(6a) Eine Änderung der Verhältnisse liegt auch bei einer Änderung 
der Verwendung im Sinne des § 15 Absatz 1b vor. 

(7) Eine Änderung der Verhältnisse im Sinne der Absätze 1 bis 3 
ist auch beim Übergang von der allgemeinen Besteuerung zur 
Nichterhebung der Steuer nach § 19 Abs. 1 und umgekehrt und 
beim Übergang von der allgemeinen Besteuerung zur Durch-
schnittssatzbesteuerung nach den §§ 23a oder 24 und umgekehrt 
gegeben. 

(8) Eine Änderung der Verhältnisse liegt auch vor, wenn das noch 
verwendungsfähige Wirtschaftsgut, das nicht nur einmalig zur 
Ausführung eines Umsatzes verwendet wird, vor Ablauf des nach 
den Absätzen 1 und 5 maßgeblichen Berichtigungszeitraums ver-
äußert oder nach § 3 Abs. 1b geliefert wird und dieser Umsatz an-
ders zu beurteilen ist als die für den ursprünglichen Vorsteuerab-
zug maßgebliche Verwendung. Dies gilt auch für Wirtschaftsgüter, 
für die der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1b teilweise ausge-
schlossen war. 

(9) Die Berichtigung nach Absatz 8 ist so vorzunehmen, als wäre 
das Wirtschaftsgut in der Zeit von der Veräußerung oder Lieferung 
im Sinne des § 3 Abs. 1b bis zum Ablauf des maßgeblichen Be-
richtigungszeitraums unter entsprechend geänderten Verhältnis-
sen weiterhin für das Unternehmen verwendet worden. 

(10) Bei einer Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a) wird der nach 
den Absätzen 1 und 5 maßgebliche Berichtigungszeitraum nicht 
unterbrochen. Der Veräußerer ist verpflichtet, dem Erwerber die 
für die Durchführung der Berichtigung erforderlichen Angaben zu 
machen. 

(11) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen 
darüber treffen,  

1. wie der Ausgleich nach den Absätzen 1 bis 9 durchzuführen ist 
und in welchen Fällen zur Vereinfachung des Besteuerungs-
verfahrens, zur Vermeidung von Härten oder nicht gerechtfer-
tigten Steuervorteilen zu unterbleiben hat; 

2. dass zur Vermeidung von Härten oder eines nicht gerechtfer-
tigten Steuervorteils bei einer unentgeltlichen Veräußerung o-
der Überlassung eines Wirtschaftsguts  

a) eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs in entsprechender 
Anwendung der Absätze 1 bis 9 auch dann durchzuführen 
ist, wenn eine Änderung der Verhältnisse nicht vorliegt, 

b) der Teil des Vorsteuerbetrags, der bei einer gleichmäßigen 
Verteilung auf den in Absatz 9 bezeichneten Restzeitraum 
entfällt, vom Unternehmer geschuldet wird, 

c) der Unternehmer den nach den Absätzen 1 bis 9 oder Buch-
stabe b geschuldeten Betrag dem Leistungsempfänger wie 
eine Steuer in Rechnung stellen und dieser den Betrag als 
Vorsteuer abziehen kann. 

§ 16 Steuerberechnung, Besteuerungszeitraum und Einzel-
besteuerung 

(1) Die Steuer ist, soweit nicht § 20 gilt, nach vereinbarten Entgel-
ten zu berechnen. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. Bei 
der Berechnung der Steuer ist von der Summe der Umsätze nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 5 auszugehen, soweit für sie die Steuer in 
dem Besteuerungszeitraum entstanden und die Steuerschuldner-
schaft gegeben ist. Der Steuer sind die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, 
nach § 14c sowie nach § 17 Abs. 1 Satz 6 geschuldeten Steuer-
beträge hinzuzurechnen. 

(1a) Macht ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unter-
nehmer von § 18 Abs. 4c Gebrauch, ist Besteuerungszeitraum das 
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Kalendervierteljahr. Bei der Berechnung der Steuer ist von der 
Summe der Umsätze nach § 3a Abs. 5 auszugehen, die im Ge-
meinschaftsgebiet steuerbar sind, soweit für sie in dem Besteue-
rungszeitraum die Steuer entstanden und die Steuerschuldner-
schaft gegeben ist. Absatz 2 ist nicht anzuwenden. 

(1b) Macht ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unter-
nehmer (§ 13b Absatz 7 Satz 2) von § 18 Absatz 4e Gebrauch, ist 
Besteuerungszeitraum das Kalendervierteljahr. Bei der Berech-
nung der Steuer ist von der Summe der Umsätze nach § 3a Absatz 
5 auszugehen, die im Inland steuerbar sind, soweit für sie in dem 
Besteuerungszeitraum die Steuer entstanden und die Steuer-
schuldnerschaft gegeben ist. Absatz 2 ist nicht anzuwenden. 

 

 

(1c) Macht ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unter-
nehmer von § 18i Gebrauch, ist Besteuerungszeitraum das Kalen-
dervierteljahr. Sofern die Teilnahme an dem Verfahren nach § 18i 
im Inland angezeigt wurde, ist bei der Berechnung der Steuer von 
der Summe der sonstigen Leistungen an Empfänger nach § 3a 
Absatz 5 Satz 1 auszugehen, die im Gemeinschaftsgebiet steuer-
bar sind, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die Steuer 
entstanden und die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. Sofern die 
Teilnahme an dem Verfahren nach § 18i in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union angezeigt wurde, ist bei der Be-
rechnung der Steuer von der Summe der sonstigen Leistungen an 
Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 auszugehen, die im Inland 
steuerbar sind, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die 
Steuer entstanden und die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. Ab-
satz 2 ist nicht anzuwenden. 

(1d) Macht ein Unternehmer von § 18j Gebrauch, ist Besteue-
rungszeitraum das Kalendervierteljahr. Sofern die Teilnahme an 
dem Verfahren nach § 18j im Inland angezeigt wurde, ist bei der 
Berechnung der Steuer von der Summe der Lieferungen nach § 3 
Absatz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaates und der innerge-
meinschaftlichen Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3, 
die im Gemeinschaftsgebiet steuerbar sind, sowie der sonstigen 
Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union steuerbar sind, 
auszugehen, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die 
Steuer entstanden und die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. So-
fern die Teilnahme an dem Verfahren nach § 18j in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angezeigt wurde, ist bei der 
Berechnung der Steuer von der Summe der Lieferungen nach § 3 
Absatz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaates, der innerge-
meinschaftlichen Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 
und der sonstigen Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 
Satz 1 auszugehen, die im Inland steuerbar sind, soweit für sie in 
dem Besteuerungszeitraum die Steuer entstanden und die Steu-
erschuldnerschaft gegeben ist. Absatz 2 ist nicht anzuwenden. 

(1e) Macht ein Unternehmer oder ein in seinem Auftrag handeln-
der Vertreter von § 18k Gebrauch, ist Besteuerungszeitraum der 
Kalendermonat. Sofern die Teilnahme an dem Verfahren nach § 
18k im Inland angezeigt wurde, ist bei der Berechnung der Steuer 
von der Summe der Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 und 
§ 3c Absatz 2 und 3, die im Gemeinschaftsgebiet steuerbar sind, 
auszugehen, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die 
Steuer entstanden und die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. So-
fern die Teilnahme an dem Verfahren nach § 18k in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angezeigt wurde, ist bei der 
Berechnung der Steuer von der Summe der Fernverkäufe nach § 
3 Absatz 3a Satz 2 und § 3c Absatz 2 und 3 auszugehen, die im 
Inland steuerbar sind, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum 
die Steuer entstanden und die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. 
Absatz 2 ist nicht anzuwenden 

(2) Von der nach Absatz 1 berechneten Steuer sind vorbehaltlich 
des § 18 Absatz 9 Satz 3 die in den Besteuerungszeitraum fallen-
den, nach § 15 abziehbaren Vorsteuerbeträge abzusetzen. § 15a 
ist zu berücksichtigen. 

(3) Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit nur in einem Teil des Kalenderjahres ausgeübt, so tritt dieser 
Teil an die Stelle des Kalenderjahres. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1, 2 und 3 kann das Finanzamt 
einen kürzeren Besteuerungszeitraum bestimmen, wenn der Ein-
gang der Steuer gefährdet erscheint oder der Unternehmer damit 
einverstanden ist. 

(5) Bei Beförderungen von Personen im Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftomnibussen, die nicht im Inland zugelassen sind, wird die 
Steuer, abweichend von Absatz 1, für jeden einzelnen steuer-
pflichtigen Umsatz durch die zuständige Zolldienststelle berechnet 
(Beförderungseinzelbesteuerung), wenn eine Grenze zum Dritt-
landsgebiet überschritten wird. Zuständige Zolldienststelle ist die 
Eingangszollstelle oder Ausgangszollstelle, bei der der Kraftomni-
bus in das Inland gelangt oder das Inland verlässt. Die zuständige 
Zolldienststelle handelt bei der Beförderungseinzelbesteuerung 
für das Finanzamt, in dessen Bezirk sie liegt (zuständiges Finanz-
amt). Absatz 2 und § 19 Abs. 1 sind bei der Beförderungseinzel-
besteuerung nicht anzuwenden. 

(5a) Beim innergemeinschaftlichen Erwerb neuer Fahrzeuge 
durch andere Erwerber als die in § 1a Abs. 1 Nr. 2 genannten Per-
sonen ist die Steuer abweichend von Absatz 1 für jeden einzelnen 
steuerpflichtigen Erwerb zu berechnen (Fahrzeugeinzelbesteue-
rung). 

(5b) Auf Antrag des Unternehmers ist nach Ablauf des Besteue-
rungszeitraums an Stelle der Beförderungseinzelbesteuerung (Ab-
satz 5) die Steuer nach den Absätzen 1 und 2 zu berechnen. Die 
Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

(6) Werte in fremder Währung sind zur Berechnung der Steuer und 
der abziehbaren Vorsteuerbeträge auf Euro nach den Durch-
schnittskursen umzurechnen, die das Bundesministerium der Fi-
nanzen für den Monat öffentlich bekanntgibt, in dem die Leistung 
ausgeführt oder das Entgelt oder ein Teil des Entgelts vor Ausfüh-
rung der Leistung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4) verein-
nahmt wird. Ist dem leistenden Unternehmer die Berechnung der 
Steuer nach vereinnahmten Entgelten gestattet (§ 20), so sind die 
Entgelte nach den Durchschnittskursen des Monats umzurechnen, 
in dem sie vereinnahmt werden. Das Finanzamt kann die Umrech-
nung nach dem Tageskurs, der durch Bankmitteilung oder Kurs-
zettel nachzuweisen ist, gestatten. Macht ein nicht im Gemein-
schaftsgebiet ansässiger Unternehmer von § 18 Absatz 4c Ge-
brauch, hat er zur Berechnung der Steuer Werte in fremder Wäh-
rung nach den Kursen umzurechnen, die für den letzten Tag des 
Besteuerungszeitraums nach Absatz 1a Satz 1 von der Europäi-
schen Zentralbank festgestellt worden sind; macht ein im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet (§ 13b Absatz 7 Satz 2) ansässiger Unter-
nehmer von § 18 Absatz 4e Gebrauch, hat er zur Berechnung der 
Steuer Werte in fremder Währung nach den Kursen umzurechnen, 
die für den letzten Tag des Besteuerungszeitraums nach Absatz 
1b Satz 1 von der Europäischen Zentralbank festgestellt worden 
sind. Sind für die in Satz 4 genannten Tage keine Umrechnungs-
kurse festgestellt worden, hat der Unternehmer die Steuer nach 
den für den nächsten Tag nach Ablauf des Besteuerungszeit-
raums nach Absatz 1a Satz 1 oder Absatz 1b Satz 1 von der Eu-
ropäischen Zentralbank festgestellten Umrechnungskursen umzu-
rechnen. 

(7) Für die Einfuhrumsatzsteuer gelten § 11 Abs. 5 und § 21 Abs. 
2. 

§ 17 Änderung der Bemessungsgrundlage 

(1) Hat sich die Bemessungsgrundlage für einen steuerpflichtigen 
Umsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geändert, hat der Unterneh-
mer, der diesen Umsatz ausgeführt hat, den dafür geschuldeten 
Steuerbetrag zu berichtigen. Ebenfalls ist der Vorsteuerabzug bei 
dem Unternehmer, an den dieser Umsatz ausgeführt wurde, zu 
berichtigen. Dies gilt nicht, soweit er durch die Änderung der Be-
messungsgrundlage wirtschaftlich nicht begünstigt wird. Wird in 
diesen Fällen ein anderer Unternehmer durch die Änderung der 
Bemessungsgrundlage wirtschaftlich begünstigt, hat dieser Unter-
nehmer seinen Vorsteuerabzug zu berichtigen. Die Sätze 1 bis 4 
gelten in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 5 und des § 13b sinngemäß. 
Bei Preisnachlässen und Preiserstattungen eines Unternehmers 
in einer Leistungskette an einen in dieser Leistungskette nicht un-
mittelbar nachfolgenden Abnehmer liegt eine Minderung der Be-
messungsgrundlage nach Satz 1 nur vor, wenn der Leistungsbe-
zug dieses Abnehmers im Rahmen der Leistungskette im Inland 
steuerpflichtig ist. Die Berichtigung des Vorsteuerabzugs kann un-
terbleiben, soweit ein dritter Unternehmer den auf die Minderung 
des Entgelts entfallenden Steuerbetrag an das Finanzamt entrich-
tet; in diesem Fall ist der dritte Unternehmer Schuldner der Steuer. 
Die Berichtigungen nach den Sätzen 1 und 2 sind für den Besteu-
erungszeitraum vorzunehmen, in dem die Änderung der Bemes-
sungsgrundlage eingetreten ist. Die Berichtigung nach Satz 4 ist 
für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem der andere 
Unternehmer wirtschaftlich begünstigt wird. 
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(2) Absatz 1 gilt sinngemäß, wenn 

1. das vereinbarte Entgelt für eine steuerpflichtige Lieferung, 
sonstige Leistung oder einen steuerpflichtigen innergemein-
schaftlichen Erwerb uneinbringlich geworden ist. Wird das Ent-
gelt nachträglich vereinnahmt, sind Steuerbetrag und Vorsteu-
erabzug erneut zu berichtigen; 

2. für eine vereinbarte Lieferung oder sonstige Leistung ein Ent-
gelt entrichtet, die Lieferung oder sonstige Leistung jedoch 
nicht ausgeführt worden ist; 

3. eine steuerpflichtige Lieferung, sonstige Leistung oder ein steu-
erpflichtiger innergemeinschaftlicher Erwerb rückgängig ge-
macht worden ist; 

4. der Erwerber den Nachweis im Sinne des § 3d Satz 2 führt; 

5. Aufwendungen im Sinne des § 15 Abs. 1a getätigt werden. 

(3) Ist Einfuhrumsatzsteuer, die als Vorsteuer abgezogen worden 
ist, herabgesetzt, erlassen oder erstattet worden, so hat der Un-
ternehmer den Vorsteuerabzug entsprechend zu berichtigen. Ab-
satz 1 Satz 8 gilt sinngemäß. 

(4) Werden die Entgelte für unterschiedlich besteuerte Lieferungen 
oder sonstige Leistungen eines bestimmten Zeitabschnitts ge-
meinsam geändert (z.B. Jahresboni, Jahresrückvergütungen), so 
hat der Unternehmer dem Leistungsempfänger einen Beleg zu er-
teilen, aus dem zu ersehen ist, wie sich die Änderung der Entgelte 
auf die unterschiedlich besteuerten Umsätze verteilt. 

§ 18 Besteuerungsverfahren 

(1) Der Unternehmer hat bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Vo-
ranmeldungszeitraums eine Voranmeldung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermit-
teln, in der er die Steuer für den Voranmeldungszeitraum (Voraus-
zahlung) selbst zu berechnen hat. Auf Antrag kann das Finanzamt 
zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische Über-
mittlung verzichten; in diesem Fall hat der Unternehmer eine Vo-
ranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzuge-
ben. § 16 Abs. 1 und 2 und § 17 sind entsprechend anzuwenden. 
Die Vorauszahlung ist am 10. Tag nach Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums fällig. 

(2) Voranmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. Beträgt 
die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 7 500 
Euro, ist der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. Beträgt die 
Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1 000 
Euro, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung 
zur Abgabe der Voranmeldungen und Entrichtung der Vorauszah-
lungen befreien. Nimmt der Unternehmer seine berufliche oder ge-
werbliche Tätigkeit auf, ist im laufenden und folgenden Kalender-
jahr Voranmeldungszeitraum der Kalendermonat. Satz 4 gilt ent-
sprechend in folgenden Fällen: 

1. bei im Handelsregister eingetragenen, noch nicht gewerblich o-
der beruflich tätig gewesenen juristischen Personen oder Per-
sonengesellschaften, die objektiv belegbar die Absicht haben, 
eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig auszu-
üben (Vorratsgesellschaften), und zwar ab dem Zeitpunkt des 
Beginns der tatsächlichen Ausübung dieser Tätigkeit, und 

2. bei der Übernahme von juristischen Personen oder Personen-
gesellschaften, die bereits gewerblich oder beruflich tätig ge-
wesen sind und zum Zeitpunkt der Übernahme ruhen oder nur 
geringfügig gewerblich oder beruflich tätig sind (Firmenmantel), 
und zwar ab dem Zeitpunkt der Übernahme. 

(2a) Der Unternehmer kann an Stelle des Kalendervierteljahres 
den Kalendermonat als Voranmeldungszeitraum wählen, wenn 
sich für das vorangegangene Kalenderjahr ein Überschuss zu sei-
nen Gunsten von mehr als 7 500 Euro ergibt. In diesem Fall hat 
der Unternehmer bis zum 10. Februar des laufenden Kalenderjah-
res eine Voranmeldung für den ersten Kalendermonat abzugeben. 
Die Ausübung des Wahlrechts bindet den Unternehmer für dieses 
Kalenderjahr. 

(3) Der Unternehmer hat für das Kalenderjahr oder für den kürze-
ren Besteuerungszeitraum eine Steuererklärung nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu über-
mitteln, in der er die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss, 
der sich zu seinen Gunsten ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 und § 
17 selbst zu berechnen hat (Steueranmeldung). In den Fällen des 
§ 16 Absatz 3 und 4 ist die Steueranmeldung binnen einem Monat 
nach Ablauf des kürzeren Besteuerungszeitraums zu übermitteln. 
Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen 
Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem 

Fall hat der Unternehmer eine Steueranmeldung nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck abzugeben und eigenhändig zu unter-
schreiben. 

(4) Berechnet der Unternehmer die zu entrichtende Steuer oder 
den Überschuss in der Steueranmeldung für das Kalenderjahr ab-
weichend von der Summe der Vorauszahlungen, so ist der Unter-
schiedsbetrag zugunsten des Finanzamts einen Monat nach dem 
Eingang der Steueranmeldung fällig. Setzt das Finanzamt die zu 
entrichtende Steuer oder den Überschuss abweichend von der 
Steueranmeldung für das Kalenderjahr fest, so ist der Unter-
schiedsbetrag zugunsten des Finanzamts einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. Die Fälligkeit rückständi-
ger Vorauszahlungen (Absatz 1) bleibt von den Sätzen 1 und 2 
unberührt.  

(4a) Voranmeldungen (Absätze 1 und 2) und eine Steuererklärung 
(Absätze 3 und 4) haben auch die Unternehmer und juristischen 
Personen abzugeben, die ausschließlich Steuer für Umsätze nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 5, § 13b Absatz 5 oder § 25b Abs. 2 zu entrichten 
haben, sowie Fahrzeuglieferer (§ 2a). Voranmeldungen sind nur 
für die Voranmeldungszeiträume abzugeben, in denen die Steuer 
für diese Umsätze zu erklären ist. Die Anwendung des Absatzes 
2a ist ausgeschlossen.  

(4b) Für Personen, die keine Unternehmer sind und Steuerbeträge 
nach § 6a Abs. 4 Satz 2 oder nach § 14c Abs. 2 schulden, gilt 
Absatz 4a entsprechend. 

(4c) Ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer, 
der als Steuerschuldner ausschließlich Umsätze nach § 3a Absatz 
5 im Gemeinschaftsgebiet erbringt, kann abweichend von den Ab-
sätzen 1 bis 4 für jeden Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1a 
Satz 1) eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz durch Datenfernübertragung bis zum 20. Tag nach Ablauf 
jedes Besteuerungszeitraums dem Bundeszentralamt für Steuern 
übermitteln, in der er die Steuer für die vorgenannten Umsätze 
selbst zu berechnen hat. Die Steuer ist am 20. Tag nach Ablauf 
des Besteuerungszeitraums fällig. Die Ausübung des Wahlrechts 
hat der Unternehmer auf dem amtlich vorgeschriebenen, elektro-
nisch zu übermittelnden Dokument dem Bundeszentralamt für 
Steuern anzuzeigen, bevor er Umsätze nach § 3a Abs. 3a im Ge-
meinschaftsgebiet erbringt. Das Wahlrecht kann nur mit Wirkung 
vom Beginn eines Besteuerungszeitraums an widerrufen werden. 
Der Widerruf ist vor Beginn des Besteuerungszeitraums, für den 
er gelten soll, gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern auf 
elektronischem Weg zu erklären. Kommt der Unternehmer seinen 
Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 oder § 22 Abs. 1 wieder-
holt nicht oder nicht rechtzeitig nach, schließt ihn das Bundeszent-
ralamt für Steuern von dem Besteuerungsverfahren nach Satz 1 
aus. Der Ausschluss gilt ab dem Besteuerungszeitraum, der nach 
dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ausschlusses gegenüber 
dem Unternehmer beginnt.  

(4d) Für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, 
die im Inland im Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) als 
Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 erbringen und diese 
Umsätze in einem anderen Mitgliedstaat erklären sowie die darauf 
entfallende Steuer entrichten, gelten insoweit die Absätze 1 bis 5 
nicht. 

(4e) Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer 
(§ 13b Absatz 7 Satz 2), der als Steuerschuldner Umsätze nach § 
3a Absatz 5 im Inland erbringt, kann abweichend von den Absät-
zen 1 bis 4 für jeden Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1b Satz 
1) eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung bis zum 20. Tag nach Ablauf je-
des Besteuerungszeitraums übermitteln, in der er die Steuer für 
die vorgenannten Umsätze selbst zu berechnen hat; dies gilt nur, 
wenn der Unternehmer im Inland, auf der Insel Helgoland und in 
einem der in § 1 Absatz 3 bezeichneten Gebiete weder seinen Sitz, 
seine Geschäftsleitung noch eine Betriebsstätte hat. Die Steuerer-
klärung ist der zuständigen Steuerbehörde des Mitgliedstaates der 
Europäischen Union zu übermitteln, in dem der Unternehmer an-
sässig ist; diese Steuererklärung ist ab dem Zeitpunkt eine Steu-
eranmeldung im Sinne des § 150 Absatz 1 Satz 3 und des § 168 
der Abgabenordnung, zu dem die in ihr enthaltenen Daten von der 
zuständigen Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, an die der Unternehmer die Steuererklärung übermittelt 
hat, dem Bundeszentralamt für Steuern übermittelt und dort in be-
arbeitbarer Weise aufgezeichnet wurden. Satz 2 gilt für die Berich-
tigung einer Steuererklärung entsprechend. Die Steuer ist am 20. 
Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums fällig. Die Ausübung 
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des Wahlrechts nach Satz 1 hat der Unternehmer in dem amtlich 
vorgeschriebenen, elektronisch zu übermittelnden Dokument der 
Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, in 
dem der Unternehmer ansässig ist, vor Beginn des Besteuerungs-
zeitraums anzuzeigen, ab dessen Beginn er von dem Wahlrecht 
Gebrauch macht. Das Wahlrecht kann nur mit Wirkung vom Be-
ginn eines Besteuerungszeitraums an widerrufen werden. Der Wi-
derruf ist vor Beginn des Besteuerungszeitraums, für den er gelten 
soll, gegenüber der Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union, in dem der Unternehmer ansässig ist, auf elektro-
nischem Weg zu erklären. Kommt der Unternehmer seinen Ver-
pflichtungen nach den Sätzen 1 bis 5 oder § 22 Absatz 1 wieder-
holt nicht oder nicht rechtzeitig nach, schließt ihn die zuständige 
Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, in 
dem der Unternehmer ansässig ist, von dem Besteuerungsverfah-
ren nach Satz 1 aus. Der Ausschluss gilt ab dem Besteuerungs-
zeitraum, der nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Aus-
schlusses gegenüber dem Unternehmer beginnt. Die Steuererklä-
rung nach Satz 1 gilt als fristgemäß übermittelt, wenn sie bis zum 
20. Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1b 
Satz 1) der zuständigen Steuerbehörde des Mitgliedstaates der 
Europäischen Union übermittelt worden ist, in dem der Unterneh-
mer ansässig ist, und dort in bearbeitbarer Weise aufgezeichnet 
wurde. Die Entrichtung der Steuer erfolgt entsprechend Satz 4 
fristgemäß, wenn die Zahlung bis zum 20. Tag nach Ablauf des 
Besteuerungszeitraums (§ 16 Absatz 1b Satz 1) bei der zuständi-
gen Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
in dem der Unternehmer ansässig ist, eingegangen ist. § 240 der 
Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
Säumnis frühestens mit Ablauf des 10. Tages nach Ablauf des auf 
den Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1b Satz 1) folgenden 
übernächsten Monats eintritt. 

(4f) Soweit Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften 
Bund und Länder durch ihr Handeln eine Erklärungspflicht begrün-
den, obliegen der jeweiligen Organisationseinheit für die Umsatz-
besteuerung alle steuerlichen Rechte und Pflichten. In den in § 30 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b der Abgabenordnung ge-
nannten Verfahren tritt die Organisationseinheit insoweit an die 
Stelle der Gebietskörperschaft. § 2 Absatz 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. Die Organisationseinheiten können jeweils für ihren Ge-
schäftsbereich durch Organisationsentscheidungen weitere unter-
geordnete Organisationseinheiten mit Wirkung für die Zukunft bil-
den. Einer Organisationseinheit übergeordnete Organisationsein-
heiten können durch Organisationsentscheidungen mit Wirkung 
für die Zukunft die in Satz 1 genannten Rechte und Pflichten der 
untergeordneten Organisationseinheit wahrnehmen oder mehrere 
Organisationseinheiten zu einer Organisationseinheit zusammen-
schließen. Die in § 1a Absatz 3 Nummer 2, § 2b Absatz 2 Nummer 
1, § 3a Absatz 5 Satz 3, § 18 Absatz 2 Satz 2, § 18a Absatz 1 Satz 
2, § 19 Absatz 1, § 20 Satz 1 Nummer 1 und § 24 Absatz 1 Satz 1 
genannten Betragsgrenzen gelten für Organisationseinheiten 
stets als überschritten. Wahlrechte, deren Rechtsfolgen das ge-
samte Unternehmen der Gebietskörperschaft erfassen, können 
nur einheitlich ausgeübt werden. Die Gebietskörperschaft kann 
gegenüber dem für sie zuständigen Finanzamt mit Wirkung für die 
Zukunft erklären, dass die Sätze 1 bis 5 nicht zur Anwendung kom-
men sollen; ein Widerruf ist nur mit Wirkung für die Zukunft mög-
lich. 

(4g) Die oberste Landesfinanzbehörde oder die von ihr beauftragte 
Landesfinanzbehörde kann anordnen, dass eine andere als die 
nach § 21 Absatz 1 der Abgabenordnung örtlich zuständige Fi-
nanzbehörde die Besteuerung einer Organisationseinheit des je-
weiligen Landes übernimmt. Die oberste Landesfinanzbehörde o-
der die von ihr beauftragte Landesfinanzbehörde kann mit der 
obersten Finanzbehörde eines anderen Landes oder einer von 
dieser beauftragten Landesfinanzbehörde vereinbaren, dass eine 
andere als die nach § 21 Absatz 1 der Abgabenordnung zustän-
dige Finanzbehörde die Besteuerung einer Organisationseinheit 
des Landes der zuständigen Finanzbehörde übernimmt. Die Se-
natsverwaltung für Finanzen von Berlin oder eine von ihr beauf-
tragte Landesfinanzbehörde kann mit der obersten Finanzbehörde 
eines anderen Landes oder mit einer von dieser beauftragten Lan-
desfinanzbehörde vereinbaren, dass eine andere als die nach § 
21 Absatz 1 der Abgabenordnung zuständige Finanzbehörde die 
Besteuerung für eine Organisationseinheit der Gebietskörper-
schaft Bund übernimmt. 

(5) In den Fällen der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) 
ist abweichend von den Absätzen 1 bis 4 wie folgt zu verfahren:  

1. Der Beförderer hat für jede einzelne Fahrt eine Steuererklärung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck in zwei Stücken bei 
der zuständigen Zolldienststelle abzugeben. 

2. Die zuständige Zolldienststelle setzt für das zuständige Finanz-
amt die Steuer auf beiden Stücken der Steuererklärung fest 
und gibt ein Stück dem Beförderer zurück, der die Steuer 
gleichzeitig zu entrichten hat. Der Beförderer hat dieses Stück 
mit der Steuerquittung während der Fahrt mit sich zu führen. 

3. Der Beförderer hat bei der zuständigen Zolldienststelle, bei der 
er die Grenze zum Drittlandsgebiet überschreitet, eine weitere 
Steuererklärung in zwei Stücken abzugeben, wenn sich die 
Zahl der Personenkilometer (§ 10 Abs. 6 Satz 2), von der bei 
der Steuerfestsetzung nach Nummer 2 ausgegangen worden 
ist, geändert hat. Die Zolldienststelle setzt die Steuer neu fest. 
Gleichzeitig ist ein Unterschiedsbetrag zugunsten des Finanz-
amts zu entrichten oder ein Unterschiedsbetrag zugunsten des 
Beförderers zu erstatten. Die Sätze 2 und 3 sind nicht anzu-
wenden, wenn der Unterschiedsbetrag weniger als 2,50 Euro 
beträgt. Die Zolldienststelle kann in diesen Fällen auf eine 
schriftliche Steuererklärung verzichten. 

(5a) In den Fällen der Fahrzeugeinzelbesteuerung (§ 16 Absatz 
5a) hat der Erwerber, abweichend von den Absätzen 1 bis 4, spä-
testens bis zum 10. Tag nach Ablauf des Tages, an dem die Steuer 
entstanden ist, eine Steuererklärung, in der er die zu entrichtende 
Steuer selbst zu berechnen hat, nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung oder nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben (Steueranmeldung). Bei Ver-
wendung des Vordrucks muss dieser vom Erwerber eigenhändig 
unterschrieben sein. Gibt der Erwerber die Steueranmeldung nicht 
ab oder hat er die Steuer nicht richtig berechnet, so kann die Fi-
nanzbehörde die Steuer festsetzen. Die Steuer ist am 10. Tag 
nach Ablauf des Tages fällig, an dem sie entstanden ist. 

(5b) In den Fällen des § 16 Abs. 5b ist das Besteuerungsverfahren 
nach den Absätzen 3 und 4 durchzuführen. Die bei der Beförde-
rungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) entrichtete Steuer ist auf die 
nach Absatz 3 Satz 1 zu entrichtende Steuer anzurechnen. 

(6) Zur Vermeidung von Härten kann das Bundesministerium der 
Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverord-
nung die Fristen für die Voranmeldungen und Vorauszahlungen 
um einen Monat verlängern und das Verfahren näher bestimmen. 
Dabei kann angeordnet werden, dass der Unternehmer eine Son-
dervorauszahlung auf die Steuer für das Kalenderjahr zu entrich-
ten hat. 

(7) Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens kann das Bun-
desministerium der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Vo-
raussetzungen auf die Erhebung der Steuer für Lieferungen von 
Gold, Silber und Platin sowie sonstige Leistungen im Geschäft mit 
diesen Edelmetallen zwischen Unternehmern, die an einer Wert-
papierbörse im Inland mit dem Recht zur Teilnahme am Handel 
zugelassen sind, verzichtet werden kann. Das gilt nicht für Münzen 
und Medaillen aus diesen Edelmetallen.  

(8) (weggefallen)  

(9) Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens kann das Bun-
desministerium der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung die Vergütung der Vorsteuerbeträge (§ 
15) an im Ausland ansässige Unternehmer, abweichend von § 16 
und von den Absätzen 1 bis 4, in einem besonderen Verfahren 
regeln. Sind die durch die Rechtsverordnung nach den Sätzen 1 
und 2 geregelten Voraussetzungen des besonderen Verfahrens 
erfüllt und schuldet der im Ausland ansässige Unternehmer aus-
schließlich Steuer nach § 13a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 14c Absatz 1 oder § 13a Absatz 1 Nummer 4, kann die Ver-
gütung der Vorsteuerbeträge nur in dem besonderen Verfahren 
durchgeführt werden. Von der Vergütung ausgeschlossen sind in 
Rechnung gestellte Steuerbeträge für Ausfuhrlieferungen, bei de-
nen die Gegenstände vom Abnehmer oder von einem von ihm be-
auftragten Dritten befördert oder versendet wurden, die nach § 4 
Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 6 steuerfrei sind, oder 
für innergemeinschaftliche Lieferungen, die nach § 4 Nummer 1 
Buchstabe b in Verbindung mit § 6a steuerfrei sind oder in Bezug 
auf § 6a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 steuerfrei sein können. 

Dabei kann angeordnet werden,  

1. dass die Vergütung nur erfolgt, wenn sie eine bestimmte Min-
desthöhe erreicht, 

2. innerhalb welcher Frist der Vergütungsantrag zu stellen ist, 
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3. in welchen Fällen der Unternehmer den Antrag eigenhändig zu 
unterschreiben hat, 

4. wie und in welchem Umfang Vorsteuerbeträge durch Vorlage 
von Rechnungen und Einfuhrbelegen nachzuweisen sind, 

5. dass der Bescheid über die Vergütung der Vorsteuerbeträge 
elektronisch erteilt wird, 

6. wie und in welchem Umfang der zu vergütende Betrag zu ver-
zinsen ist. 

Einem Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist und 
Umsätze ausführt, die zum Teil den Vorsteuerabzug ausschließen, 
wird die Vorsteuer höchstens in der Höhe vergütet, in der er in dem 
Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, bei Anwendung eines Pro-
rata-Satzes zum Vorsteuerabzug berechtigt wäre. Einem Unter-
nehmer, der nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist, wird die 
Vorsteuer nur vergütet, wenn in dem Land, in dem der Unterneh-
mer seinen Sitz hat, keine Umsatzsteuer oder ähnliche Steuer er-
hoben oder im Fall der Erhebung im Inland ansässigen Unterneh-
mern vergütet wird. Von der Vergütung ausgeschlossen sind bei 
Unternehmern, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind, 
die Vorsteuerbeträge, die auf den Bezug von Kraftstoffen entfallen.  

Die Sätze 4 und 5 gelten nicht für Unternehmer, die nicht im Ge-
meinschaftsgebiet ansässig sind, soweit sie im Besteuerungszeit-
raum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) als Steuerschuldner Umsätze nach § 
3a Absatz 5 im Gemeinschaftsgebiet erbracht und für diese Um-
sätze von § 18 Absatz 4c Gebrauch gemacht haben oder diese 
Umsätze in einem anderen Mitgliedstaat erklärt sowie die darauf 
entfallende Steuer entrichtet haben; Voraussetzung ist, dass die 
Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit Umsätzen nach § 3a Ab-
satz 5 stehen. Die Sätze 6 und 7 gelten auch nicht für Unterneh-
mer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind, soweit sie 
im Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) nach dem 30. 
Juni 2021 als Steuerschuldner Lieferungen nach § 3 Absatz 3a 
Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaates, Fernverkäufe nach § 3 Ab-
satz 3a Satz 2, innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c 
Absatz 1 Satz 2 und 3, Fernverkäufe nach § 3c Absatz 2 oder 3 
oder sonstige Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 
1 im Gemeinschaftsgebiet erbracht und für diese Umsätze von den 
§§ 18i, 18j oder 18k Gebrauch gemacht haben; Voraussetzung ist, 
dass die Vorsteuerbeträge mit Lieferungen nach § 3 Absatz 3a 
Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaates, Fernverkäufen nach § 3 
Absatz 3a Satz 2, innergemeinschaftlichen Fernverkäufen nach § 
3c Absatz 1 Satz 2 und 3, Fernverkäufen nach § 3c Absatz 2 oder 
3 oder sonstigen Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 
Satz 1 im Zusammenhang stehen. 

(10) Zur Sicherung des Steueranspruchs in Fällen des innerge-
meinschaftlichen Erwerbs neuer motorbetriebener Landfahrzeuge 
und neuer Luftfahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3) gilt folgendes: 

1. Die für die Zulassung oder die Registrierung von Fahrzeugen 
zuständigen Behörden sind verpflichtet, den für die Besteue-
rung des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer Fahrzeuge 
zuständigen Finanzbehörden ohne Ersuchen folgendes mitzu-
teilen: 

a) bei neuen motorbetriebenen Landfahrzeugen die erstmalige 
Ausgabe von Zulassungsbescheinigungen Teil II oder die 
erstmalige Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens bei zu-
lassungsfreien Fahrzeugen. Gleichzeitig sind die in Num-
mer 2 Buchstabe a bezeichneten Daten und das zugeteilte 
amtliche Kennzeichen oder, wenn dieses noch nicht zuge-
teilt worden ist, die Nummer der Zulassungsbescheinigung 
Teil II zu übermitteln, 

b) bei neuen Luftfahrzeugen die erstmalige Registrierung die-
ser Luftfahrzeuge. Gleichzeitig sind die in Nummer 3 Buch-
stabe a bezeichneten Daten und das zugeteilte amtliche 
Kennzeichen zu übermitteln. Als Registrierung im Sinne die-
ser Vorschrift gilt nicht die Eintragung eines Luftfahrzeugs 
in das Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen.  

2. In den Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer mo-
torbetriebener Landfahrzeuge (§ 1b Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 
1) gilt folgendes:  

a) Bei der erstmaligen Ausgabe einer Zulassungsbescheini-
gung Teil II im Inland oder bei der erstmaligen Zuteilung ei-
nes amtlichen Kennzeichens für zulassungsfreie Fahrzeuge 
im Inland hat der Antragsteller die folgenden Angaben zur 
Übermittlung an die Finanzbehörden zu machen: 

 aa) den Namen und die Anschrift des Antragstellers sowie 
das für ihn zuständige Finanzamt (§ 21 der Abgabenord-
nung), 

 bb) den Namen und die Anschrift des Lieferers, 

 cc) den Tag der Lieferung, 

 dd) den Tag der ersten Inbetriebnahme, 

 ee) den Kilometerstand am Tag der Lieferung, 

 ff) die Fahrzeugart, den Fahrzeughersteller, den Fahrzeug-
typ und die Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 

 gg) den Verwendungszweck. 

 Der Antragsteller ist zu den Angaben nach den Doppelbuch-
staben aa und bb auch dann verpflichtet, wenn er nicht zu 
den in § 1a Abs. 1 Nummer 2 und § 1b Absatz 1 genannten 
Personen gehört oder wenn Zweifel daran bestehen, ob die 
Eigenschaften als neues Fahrzeug im Sinne des § 1b Ab-
satz 3 Nummer 1 vorliegen. Die Zulassungsbehörde darf die 
Zulassungsbescheinigung Teil II oder bei zulassungsfreien 
Fahrzeugen, die nach § 4 Absatz 2 und 3 der Fahrzeug-Zu-
lassungsverordnung ein amtliches Kennzeichen führen, die 
Zulassungsbescheinigung Teil I erst aushändigen, wenn der 
Antragsteller die vorstehenden Angaben gemacht hat. 

b) Ist die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb nicht 
entrichtet worden, hat die Zulassungsbehörde auf Antrag 
des Finanzamts die Zulassungsbescheinigung Teil I für un-
gültig zu erklären und das amtliche Kennzeichen zu ent-
stempeln. Die Zulassungsbehörde trifft die hierzu erforderli-
chen Anordnungen durch schriftlichen Verwaltungsakt (Ab-
meldungsbescheid). Das Finanzamt kann die Abmeldung 
von Amts wegen auch selbst durchführen, wenn die Zulas-
sungsbehörde das Verfahren noch nicht eingeleitet hat. 
Satz 2 gilt entsprechend. Das Finanzamt teilt die durchge-
führte Abmeldung unverzüglich der Zulassungsbehörde mit 
und händigt dem Fahrzeughalter die vorgeschriebene Be-
scheinigung über die Abmeldung aus. Die Durchführung der 
Abmeldung von Amts wegen richtet sich nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz. Für Streitigkeiten über Abmeldun-
gen von Amts wegen ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben. 

3. In den Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer Luft-
fahrzeuge (§ 1b Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 3) gilt Fol-
gendes: 

a) Bei der erstmaligen Registrierung in der Luftfahrzeugrolle 
hat der Antragsteller die folgenden Angaben zur Übermitt-
lung an die Finanzbehörden zu machen: 

 aa) den Namen und die Anschrift des Antragstellers sowie 
das für ihn zuständige Finanzamt (§ 21 der Abgabenord-
nung), 

 bb) den Namen und die Anschrift des Lieferers, 

 cc) den Tag der Lieferung, 

 dd) das Entgelt (Kaufpreis), 

 ee) den Tag der ersten Inbetriebnahme, 

 ff) die Starthöchstmasse, 

 gg) die Zahl der bisherigen Betriebsstunden am Tag der Lie-
ferung, 

 hh) den Flugzeughersteller und den Flugzeugtyp, 

 ii) den Verwendungszweck. 

 Der Antragsteller ist zu den Angaben nach den Doppelbuch-
staben aa und bb auch dann verpflichtet, wenn er nicht zu 
den in § 1a Abs. 1 Nr. 2 und § 1b Abs. 1 genannten Perso-
nen gehört oder wenn Zweifel daran bestehen, ob die Ei-
genschaften als neues Fahrzeug im Sinne des § 1b Abs. 3 
Nr. 3 vorliegen. Das Luftfahrt-Bundesamt darf die Eintra-
gung in der Luftfahrzeugrolle erst vornehmen, wenn der An-
tragsteller die vorstehenden Angaben gemacht hat. 

b) Ist die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb nicht 
entrichtet worden, so hat das Luftfahrt-Bundesamt auf An-
trag des Finanzamts die Betriebserlaubnis zu widerrufen. Es 
trifft die hierzu erforderlichen Anordnungen durch schriftli-
chen Verwaltungsakt (Abmeldungsbescheid). Die Durch-
führung der Abmeldung von Amts wegen richtet sich nach 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Für Streitigkeiten über 
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Abmeldungen von Amts wegen ist der Verwaltungsrechts-
weg gegeben. 

(11) Die für die Steueraufsicht zuständigen Zolldienststellen wir-
ken an der umsatzsteuerlichen Erfassung von Personenbeförde-
rungen mit nicht im Inland zugelassenen Kraftomnibussen mit. Sie 
sind berechtigt, im Rahmen von zeitlich und örtlich begrenzten 
Kontrollen die nach ihrer äußeren Erscheinung nicht im Inland zu-
gelassenen Kraftomnibusse anzuhalten und die tatsächlichen und 
rechtlichen Verhältnisse festzustellen, die für die Umsatzsteuer 
maßgebend sind, und die festgestellten Daten den zuständigen Fi-
nanzbehörden zu übermitteln. 

(12) Im Ausland ansässige Unternehmer (§ 13b Absatz 7), die 
grenzüberschreitende Personenbeförderungen mit nicht im Inland 
zugelassenen Kraftomnibussen durchführen, haben dies vor der 
erstmaligen Ausführung derartiger auf das Inland entfallender Um-
sätze (§ 3b Abs. 1 Satz 2) bei dem für die Umsatzbesteuerung 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen, soweit diese Umsätze nicht 
der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) unterliegen. Das 
Finanzamt erteilt hierüber eine Bescheinigung. Die Bescheinigung 
ist während jeder Fahrt mitzuführen und auf Verlangen den für die 
Steueraufsicht zuständigen Zolldienststellen vorzulegen. Bei 
Nichtvorlage der Bescheinigung können diese Zolldienststellen 
eine Sicherheitsleistung nach den abgabenrechtlichen Vorschrif-
ten in Höhe der für die einzelne Beförderungsleistung voraussicht-
lich zu entrichtenden Steuer verlangen. Die entrichtete Sicher-
heitsleistung ist auf die nach Absatz 3 Satz 1 zu entrichtende 
Steuer anzurechnen. 

§ 18a Zusammenfassende Meldung 

(1) Der Unternehmer im Sinne des § 2 hat bis zum 25. Tag nach 
Ablauf jedes Kalendermonats (Meldezeitraum), in dem er innerge-
meinschaftliche Warenlieferungen oder Lieferungen im Sinne des 
§ 25b Absatz 2 ausgeführt hat, dem Bundeszentralamt für Steuern 
eine Meldung (Zusammenfassende Meldung) nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermit-
teln, in der er die Angaben nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 1, 2, 2a 
und 4 zu machen hat. Soweit die Summe der Bemessungsgrund-
lagen für innergemeinschaftliche Warenlieferungen und für Liefe-
rungen im Sinne des § 25b Absatz 2 weder für das laufende Ka-
lendervierteljahr noch für eines der vier vorangegangenen Kalen-
dervierteljahre jeweils mehr als 50 000 Euro beträgt, kann die Zu-
sammenfassende Meldung bis zum 25. Tag nach Ablauf des Ka-
lendervierteljahres übermittelt werden. Übersteigt die Summe der 
Bemessungsgrundlage für innergemeinschaftliche Warenlieferun-
gen und für Lieferungen im Sinne des § 25b Absatz 2 im Laufe 
eines Kalendervierteljahres 50 000 Euro, hat der Unternehmer bis 
zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats, in dem dieser Be-
trag überschritten wird, eine Zusammenfassende Meldung für die-
sen Kalendermonat und die bereits abgelaufenen Kalendermonate 
dieses Kalendervierteljahres zu übermitteln. Nimmt der Unterneh-
mer die in Satz 2 enthaltene Regelung nicht in Anspruch, hat er 
dies gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern anzuzeigen. 
Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2011 gelten die Sätze 2 
und 3 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Betrages von 50 
000 Euro der Betrag von 100 000 Euro tritt. 

(2) Der Unternehmer im Sinne des § 2 hat bis zum 25. Tag nach 
Ablauf jedes Kalendervierteljahres (Meldezeitraum), in dem er im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistungen 
im Sinne des § 3a Absatz 2, für die der in einem anderen Mitglied-
staat ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort schuldet, 
ausgeführt hat, dem Bundeszentralamt für Steuern eine Zusam-
menfassende Meldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung zu übermitteln, in der er die Angaben 
nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 zu machen hat. Soweit der Un-
ternehmer bereits nach Absatz 1 zur monatlichen Übermittlung ei-
ner Zusammenfassenden Meldung verpflichtet ist, hat er die An-
gaben im Sinne von Satz 1 in der Zusammenfassenden Meldung 
für den letzten Monat des Kalendervierteljahres zu machen. 

(3) Soweit der Unternehmer im Sinne des § 2 die Zusammenfas-
sende Meldung entsprechend Absatz 1 bis zum 25. Tag nach Ab-
lauf jedes Kalendermonats übermittelt, kann er die nach Absatz 2 
vorgesehenen Angaben in die Meldung für den jeweiligen Melde-
zeitraum aufnehmen. Nimmt der Unternehmer die in Satz 1 ent-
haltene Regelung in Anspruch, hat er dies gegenüber dem Bun-
deszentralamt für Steuern anzuzeigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Unternehmer, die § 19 Ab-
satz 1 anwenden. 

(5) Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Här-
ten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall 
hat der Unternehmer eine Meldung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben. § 150 Absatz 8 der Abgabenordnung 
gilt entsprechend. Soweit das Finanzamt nach § 18 Absatz 1 Satz 
2 auf eine elektronische Übermittlung der Voranmeldung verzich-
tet hat, gilt dies auch für die Zusammenfassende Meldung. Für die 
Anwendung dieser Vorschrift gelten auch nichtselbständige juristi-
sche Personen im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 als Unter-
nehmer. § 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwenden. Die Lan-
desfinanzbehörden übermitteln dem Bundeszentralamt für Steu-
ern die erforderlichen Angaben zur Bestimmung der Unternehmer, 
die nach den Absätzen 1 und 2 zur Abgabe der Zusammenfassen-
den Meldung verpflichtet sind. Diese Angaben dürfen nur zur Si-
cherstellung der Abgabe der Zusammenfassenden Meldung ver-
arbeitet werden. Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt 
den Landesfinanzbehörden die Angaben aus den Zusammenfas-
senden Meldungen, soweit diese für steuerliche Kontrollen benö-
tigt werden. 

(6) Eine innergemeinschaftliche Warenlieferung im Sinne dieser 
Vorschrift ist 

1. eine innergemeinschaftliche Lieferung im Sinne des § 6a Ab-
satz 1 mit Ausnahme der Lieferungen neuer Fahrzeuge an Ab-
nehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

2. eine innergemeinschaftliche Lieferung im Sinne des § 6a Ab-
satz 2; 

3. eine Beförderung oder Versendung im Sinne des § 6b Absatz 
1 oder 4 oder ein Erwerberwechsel nach § 6b Absatz 5. 

(7) Die Zusammenfassende Meldung muss folgende Angaben ent-
halten: 

1. für innergemeinschaftliche Warenlieferungen im Sinne des Ab-
satzes 6 Nummer 1: 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer jedes Erwerbers, 
die ihm in einem anderen Mitgliedstaat erteilt worden ist und 
unter der die innergemeinschaftlichen Warenlieferungen an 
ihn ausgeführt worden sind, und 

b) für jeden Erwerber die Summe der Bemessungsgrundlagen 
der an ihn ausgeführten innergemeinschaftlichen Warenlie-
ferungen; 

2. für innergemeinschaftliche Warenlieferungen im Sinne des Ab-
satzes 6 Nummer 2: 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmers 
in den Mitgliedstaaten, in die er Gegenstände verbracht hat, 
und 

b) die darauf entfallende Summe der Bemessungsgrundlagen; 

2a. für Beförderungen oder Versendungen oder einen Erwerber-
wechsel im Sinne des Absatzes 6 Nummer 3: 

a) in den Fällen des § 6b Absatz 1 die Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer des Erwerbers im Sinne des § 6b Absatz 1 
Nummer 1 und 3, 

b) in den Fällen des § 6b Absatz 4 die Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer des ursprünglich vorgesehenen Erwerbers 
im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 und 3 oder 

c) in den Fällen des § 6b Absatz 5 die Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer des ursprünglich vorgesehenen Erwerbers 
im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 und 3 sowie die des 
neuen Erwerbers; 

3. für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte steuerpflich-
tige sonstige Leistungen im Sinne des § 3a Absatz 2, für die 
der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsemp-
fänger die Steuer dort schuldet: 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer jedes Leistungs-
empfängers, die ihm in einem anderen Mitgliedstaat erteilt 
worden ist und unter der die steuerpflichtigen sonstigen 
Leistungen an ihn erbracht wurden, 

b) für jeden Leistungsempfänger die Summe der Bemes-
sungsgrundlagen der an ihn erbrachten steuerpflichtigen 
sonstigen Leistungen und 

c) einen Hinweis auf das Vorliegen einer im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ausgeführten steuerpflichtigen sonstigen 
Leistung im Sinne des § 3a Absatz 2, für die der in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die 
Steuer dort schuldet; 
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4. für Lieferungen im Sinne des § 25b Absatz 2: 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines jeden letz-
ten Abnehmers, die diesem in dem Mitgliedstaat erteilt wor-
den ist, in dem die Versendung oder Beförderung beendet 
worden ist, 

b) für jeden letzten Abnehmer die Summe der Bemessungs-
grundlagen der an ihn ausgeführten Lieferungen und 

c) einen Hinweis auf das Vorliegen eines innergemeinschaftli-
chen Dreiecksgeschäfts. 

§ 16 Absatz 6 und § 17 sind sinngemäß anzuwenden. 

(8) Die Angaben nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 und 2 sind für 
den Meldezeitraum zu machen, in dem die Rechnung für die in-
nergemeinschaftliche Warenlieferung ausgestellt wird, spätestens 
jedoch für den Meldezeitraum, in dem der auf die Ausführung der 
innergemeinschaftlichen Warenlieferung folgende Monat endet. 
Die Angaben nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 und 4 sind für den 
Meldezeitraum zu machen, in dem die im übrigen Gemeinschafts-
gebiet steuerpflichtige sonstige Leistung im Sinne des § 3a Absatz 
2, für die der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungs-
empfänger die Steuer dort schuldet, und die Lieferungen nach § 
25b Absatz 2 ausgeführt worden sind. 

(9) Hat das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung zur 
Abgabe der Voranmeldungen und Entrichtung der Vorauszahlun-
gen befreit (§ 18 Absatz 2 Satz 3), kann er die Zusammenfassende 
Meldung abweichend von den Absätzen 1 und 2 bis zum 25. Tag 
nach Ablauf jedes Kalenderjahres abgeben, in dem er innerge-
meinschaftliche Warenlieferungen ausgeführt hat oder im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistungen im 
Sinne des § 3a Absatz 2 ausgeführt hat, für die der in einem an-
deren Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort 
schuldet, wenn 

1. die Summe seiner Lieferungen und sonstigen Leistungen im 
vorangegangenen Kalenderjahr 200 000 Euro nicht überstie-
gen hat und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht 
übersteigen wird, 

2. die Summe seiner innergemeinschaftlichen Warenlieferungen 
oder im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführten steuer-
pflichtigen Leistungen im Sinne des § 3a Absatz 2, für die der 
in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger 
die Steuer dort schuldet, im vorangegangenen Kalenderjahr 15 
000 Euro nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 
voraussichtlich nicht übersteigen wird und 

3. es sich bei den in Nummer 2 bezeichneten Warenlieferungen 
nicht um Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer mit Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer handelt. 

Absatz 8 gilt entsprechend. 

(10) Erkennt der Unternehmer nachträglich, dass eine von ihm ab-
gegebene Zusammenfassende Meldung unrichtig oder unvollstän-
dig ist, so ist er verpflichtet, die ursprüngliche Zusammenfassende 
Meldung innerhalb eines Monats zu berichtigen. 

(11) Auf die Zusammenfassende Meldung sind mit Ausnahme von 
§ 152 der Abgabenordnung ergänzend die für Steuererklärungen 
geltenden Vorschriften der Abgabenordnung anzuwenden. 

(12) Zur Erleichterung und Vereinfachung der Abgabe und Verar-
beitung der Zusammenfassenden Meldung kann das Bundesmi-
nisterium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates bestimmen, dass die Zusammenfassende Mel-
dung auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder durch Daten-
fernübertragung übermittelt werden kann. Dabei können insbeson-
dere geregelt werden: 

1. die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens; 

2. das Nähere über Form, Inhalt, Verarbeitung und Sicherung der 
zu übermittelnden Daten; 

3. die Art und Weise der Übermittlung der Daten; 

4. die Zuständigkeit für die Entgegennahme der zu übermitteln-
den Daten; 

5. die Mitwirkungspflichten Dritter bei der Verarbeitung der Daten; 

6. der Umfang und die Form der für dieses Verfahren erforderli-
chen besonderen Erklärungspflichten des Unternehmers. 

Zur Regelung der Datenübermittlung kann in der Rechtsverord-
nung auf Veröffentlichungen sachverständiger Stellen verwiesen 

werden; hierbei sind das Datum der Veröffentlichung, die Bezugs-
quelle und eine Stelle zu bezeichnen, bei der die Veröffentlichung 
archivmäßig gesichert niedergelegt ist. 

§ 19 Besteuerung der Kleinunternehmer 

(1) Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschuldete 
Umsatzsteuer wird von Unternehmern, die im Inland oder in den in 
§ 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ansässig sind, nicht erhoben, 
wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz zuzüglich der darauf ent-
fallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 17 500 Euro 
nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50 000 Euro 
voraussichtlich nicht übersteigen wird. Umsatz im Sinne des Sat-
zes 1 ist der nach vereinnahmten Entgelten bemessene Gesam-
tumsatz, gekürzt um die darin enthaltenen Umsätze von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens. Satz 1 gilt nicht für die nach 
§ 13a Abs. 1 Nr. 6, § 13b Absatz 5, § 14c Abs. 2 und § 25b Abs. 2 
geschuldete Steuer. In den Fällen des Satzes 1 finden die Vor-
schriften über die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Liefe-
rungen (§ 4 Nr. 1 Buchstabe b, § 6a), über den Verzicht auf Steu-
erbefreiungen (§ 9), über den gesonderten Ausweis der Steuer in 
einer Rechnung (§ 14 Abs. 4), über die Angabe der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern in einer Rechnung (§ 14a Abs. 1, 3 und 7) 
und über den Vorsteuerabzug (§ 15) keine Anwendung. 

(2) Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbar-
keit der Steuerfestsetzung (§ 18 Abs. 3 und 4) erklären, dass er 
auf die Anwendung des Absatzes 1 verzichtet. Nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung bindet die Erklärung den 
Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit 
Wirkung von Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. 
Der Widerruf ist spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuer-
festsetzung des Kalenderjahres, für das er gelten soll, zu erklären. 

(3) Gesamtumsatz ist die Summe der vom Unternehmer ausge-
führten steuerbaren Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 abzü-
glich folgender Umsätze: 

1. der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe i, Nr. 9 Buchstabe 
b und Nr. 11 bis 28 steuerfrei sind; 

2. der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis h, Nr. 9 Buch-
stabe a und Nr. 10 steuerfrei sind, wenn sie Hilfsumsätze sind. 

Soweit der Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten Entgelten 
berechnet (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 oder § 20), ist 
auch der Gesamtumsatz nach diesen Entgelten zu berechnen. Hat 
der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur 
in einem Teil des Kalenderjahres ausgeübt, so ist der tatsächliche 
Gesamtumsatz in einen Jahresgesamtumsatz umzurechnen. An-
gefangene Kalendermonate sind bei der Umrechnung als volle Ka-
lendermonate zu behandeln, es sei denn, dass die Umrechnung 
nach Tagen zu einem niedrigeren Jahresgesamtumsatz führt. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für die innergemeinschaftlichen Lieferungen 
neuer Fahrzeuge. § 15 Abs. 4a ist entsprechend anzuwenden. 

... 

§ 21 Besondere Vorschriften für die Einfuhrumsatzsteuer 

(1) Die Einfuhrumsatzsteuer ist eine Verbrauchsteuer im Sinne der 
Abgabenordnung. 

(2) Für die Einfuhrumsatzsteuer gelten die Vorschriften für Zölle 
sinngemäß; ausgenommen sind die Vorschriften über den passi-
ven Veredelungsverkehr. 

(2a) Abfertigungsplätze im Ausland, auf denen dazu befugte deut-
sche Zollbedienstete Amtshandlungen nach Absatz 2 vornehmen, 
gehören insoweit zum Inland. Das Gleiche gilt für ihre Verbin-
dungswege mit dem Inland, soweit auf ihnen einzuführende Ge-
genstände befördert werden. 

(3) Die Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer kann ohne Sicherheits-
leistung aufgeschoben werden, wenn die zu entrichtende Steuer 
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in voller Höhe als Vorsteuer abge-
zogen werden kann. 

(3a) Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zahlungsaufschub gemäß 
Artikel 110 Buchstabe b oder c der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 
2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Unionszollkodex) 
bewilligt ist, ist abweichend von den zollrechtlichen Vorschriften 
am 26. des zweiten auf den betreffenden Monat folgenden Kalen-
dermonats fällig. 

(4) Entsteht für den eingeführten Gegenstand nach dem Zeitpunkt 
des Entstehens der Einfuhrumsatzsteuer eine Zollschuld oder eine 
Verbrauchsteuer oder wird für den eingeführten Gegenstand nach 
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diesem Zeitpunkt eine Verbrauchsteuer unbedingt, so entsteht 
gleichzeitig eine weitere Einfuhrumsatzsteuer. Das gilt auch, wenn 
der Gegenstand nach dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt bear-
beitet oder verarbeitet worden ist. Bemessungsgrundlage ist die 
entstandene Zollschuld oder die entstandene oder unbedingt ge-
wordene Verbrauchsteuer. Steuerschuldner ist, wer den Zoll oder 
die Verbrauchsteuer zu entrichten hat. Die Sätze 1 bis 4 gelten 
nicht, wenn derjenige, der den Zoll oder die Verbrauchsteuer zu 
entrichten hat, hinsichtlich des eingeführten Gegenstands nach § 
15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend für Gegenstände, die 
nicht Waren im Sinne des Zollrechts sind und für die keine Zollvor-
schriften bestehen. 

§ 22 Aufzeichnungspflichten 

(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, zur Feststellung der Steuer 
und der Grundlagen ihrer Berechnung Aufzeichnungen zu ma-
chen. Diese Verpflichtung gilt in den Fällen des § 13a Abs. 1 Nr. 2 
und 5, des § 13b Absatz 5 und des § 14c Abs. 2 auch für Personen, 
die nicht Unternehmer sind. Ist ein land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb nach § 24 Abs. 3 als gesondert geführter Betrieb zu be-
handeln, so hat der Unternehmer Aufzeichnungspflichten für die-
sen Betrieb gesondert zu erfüllen. In den Fällen des § 18 Abs. 4c 
und 4d sind die erforderlichen Aufzeichnungen auf Anfrage des 
Bundeszentralamtes für Steuern auf elektronischem Weg zur Ver-
fügung zu stellen; in den Fällen des § 18 Absatz 4e sind die erfor-
derlichen Aufzeichnungen auf Anfrage der für das Besteuerungs-
verfahren zuständigen Finanzbehörde auf elektronischem Weg 
zur Verfügung zu stellen. 

(2) Aus den Aufzeichnungen müssen zu ersehen sein: 

1. die vereinbarten Entgelte für die vom Unternehmer ausgeführ-
ten Lieferungen und sonstigen Leistungen. Dabei ist ersichtlich 
zu machen, wie sich die Entgelte auf die steuerpflichtigen Um-
sätze, getrennt nach Steuersätzen, und auf die steuerfreien 
Umsätze verteilen. Dies gilt entsprechend für die Bemessungs-
grundlagen nach § 10 Abs. 4, wenn Lieferungen im Sinne des 
§ 3 Abs. 1b, sonstige Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a so-
wie des § 10 Abs. 5 ausgeführt werden. Aus den Aufzeichnun-
gen muss außerdem hervorgehen, welche Umsätze der Unter-
nehmer nach § 9 als steuerpflichtig behandelt. Bei der Berech-
nung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten (§ 20) treten an 
die Stelle der vereinbarten Entgelte die vereinnahmten Ent-
gelte. Im Falle des § 17 Abs. 1 Satz 6 hat der Unternehmer, der 
die auf die Minderung des Entgelts entfallende Steuer an das 
Finanzamt entrichtet, den Betrag der Entgeltsminderung ge-
sondert aufzuzeichnen; 

2. die vereinnahmten Entgelte und Teilentgelte für noch nicht aus-
geführte Lieferungen und sonstige Leistungen. Dabei ist er-
sichtlich zu machen, wie sich die Entgelte und Teilentgelte auf 
die steuerpflichtigen Umsätze, getrennt nach Steuersätzen, 
und auf die steuerfreien Umsätze verteilen. Nummer 1 Satz 4 
gilt entsprechend; 

3. die Bemessungsgrundlage für Lieferungen im Sinne des § 3 
Abs. 1b und für sonstige Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a 
Nr. 1. Nummer 1 Satz 2 gilt entsprechend; 

4. die wegen unrichtigen Steuerausweises nach § 14c Abs. 1 und 
wegen unberechtigten Steuerausweises nach § 14c Abs. 2 ge-
schuldeten Steuerbeträge; 

5. die Entgelte für steuerpflichtige Lieferungen und sonstige Leis-
tungen, die an den Unternehmer für sein Unternehmen ausge-
führt worden sind, und die vor Ausführung dieser Umsätze ge-
zahlten Entgelte und Teilentgelte, soweit für diese Umsätze 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 die Steuer entsteht, 
sowie die auf die Entgelte und Teilentgelte entfallenden Steu-
erbeträge; 

6. die Bemessungsgrundlagen für die Einfuhr von Gegenständen 
(§ 11), die für das Unternehmen des Unternehmers eingeführt 
worden sind, sowie die dafür entrichtete oder in den Fällen des 
§ 16 Abs. 2 Satz 4 zu entrichtende Einfuhrumsatzsteuer; 

7. die Bemessungsgrundlagen für den innergemeinschaftlichen 
Erwerb von Gegenständen sowie die hierauf entfallenden Steu-
erbeträge; 

8. in den Fällen des § 13b Absatz 1 bis 5 beim Leistungsempfän-
ger die Angaben entsprechend den Nummern 1 und 2. Der 
Leistende hat die Angaben nach den Nummern 1 und 2 geson-
dert aufzuzeichnen; 

9. die Bemessungsgrundlage für Umsätze im Sinne des § 4 Nr. 
4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 sowie die hierauf entfallenden 
Steuerbeträge. 

(3) Die Aufzeichnungspflichten nach Absatz 2 Nr. 5 und 6 entfal-
len, wenn der Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist (§ 15 Abs. 2 und 
3). Ist der Unternehmer nur teilweise zum Vorsteuerabzug berech-
tigt, so müssen aus den Aufzeichnungen die Vorsteuerbeträge ein-
deutig und leicht nachprüfbar zu ersehen sein, die den zum Vor-
steuerabzug berechtigenden Umsätzen ganz oder teilweise zuzu-
rechnen sind. Außerdem hat der Unternehmer in diesen Fällen die 
Bemessungsgrundlagen für die Umsätze, die nach § 15 Abs. 2 und 
3 den Vorsteuerabzug ausschließen, getrennt von den Bemes-
sungsgrundlagen der übrigen Umsätze, ausgenommen die Einfuh-
ren und die innergemeinschaftlichen Erwerbe, aufzuzeichnen. Die 
Verpflichtung zur Trennung der Bemessungsgrundlagen nach Ab-
satz 2 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

(4) In den Fällen des § 15a hat der Unternehmer die Berechnungs-
grundlagen für den Ausgleich aufzuzeichnen, der von ihm in den 
in Betracht kommenden Kalenderjahren vorzunehmen ist.  

(4a) Gegenstände, die der Unternehmer zu seiner Verfügung vom 
Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet verbringt, müssen auf-
gezeichnet werden, wenn  

1. an den Gegenständen im übrigen Gemeinschaftsgebiet Arbei-
ten ausgeführt werden, 

2. es sich um eine vorübergehende Verwendung handelt, mit den 
Gegenständen im übrigen Gemeinschaftsgebiet sonstige Leis-
tungen ausgeführt werden und der Unternehmer in dem betref-
fenden Mitgliedstaat keine Zweigniederlassung hat, oder 

3. es sich um eine vorübergehende Verwendung im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet handelt und in entsprechenden Fällen die 
Einfuhr der Gegenstände aus dem Drittlandsgebiet vollständig 
steuerfrei wäre. 

(4b) Gegenstände, die der Unternehmer von einem im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer mit Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer zur Ausführung einer sonstigen Leistung im 
Sinne des § 3a Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe c erhält, müssen aufge-
zeichnet werden. 

(4c) Der Lagerhalter, der ein Umsatzsteuerlager im Sinne des § 4 
Nr. 4a betreibt, hat Bestandsaufzeichnungen über die eingelager-
ten Gegenstände und Aufzeichnungen über Leistungen im Sinne 
des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe b Satz 1 zu führen. Bei der Aus-
lagerung eines Gegenstands aus dem Umsatzsteuerlager muss 
der Lagerhalter Name, Anschrift und die inländische Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des Auslagerers oder dessen Fiskal-
vertreters aufzeichnen.  

(4d) Im Fall der Abtretung eines Anspruchs auf die Gegenleistung 
für einen steuerpflichtigen Umsatz an einen anderen Unternehmer 
(§ 13c) hat  

1. der leistende Unternehmer den Namen und die Anschrift des 
Abtretungsempfängers sowie die Höhe des abgetretenen An-
spruchs auf die Gegenleistung aufzuzeichnen; 

2. der Abtretungsempfänger den Namen und die Anschrift des 
leistenden Unternehmers, die Höhe des abgetretenen An-
spruchs auf die Gegenleistung sowie die Höhe der auf den ab-
getretenen Anspruch vereinnahmten Beträge aufzuzeichnen. 
Sofern der Abtretungsempfänger die Forderung oder einen Teil 
der Forderung an einen Dritten abtritt, hat er zusätzlich den Na-
men und die Anschrift des Dritten aufzuzeichnen. 

Satz 1 gilt entsprechend bei der Verpfändung oder der Pfändung 
von Forderungen. An die Stelle des Abtretungsempfängers tritt im 
Fall der Verpfändung der Pfandgläubiger und im Fall der Pfändung 
der Vollstreckungsgläubiger. 

(4e) Wer in den Fällen des § 13c Zahlungen nach § 48 der Abga-
benordnung leistet, hat Aufzeichnungen über die entrichteten Be-
träge zu führen. Dabei sind auch Name, Anschrift und die Steuer-
nummer des Schuldners der Umsatzsteuer aufzuzeichnen. 

(4f) Der Unternehmer, der nach Maßgabe des § 6b einen Gegen-
stand aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaates befördert oder versendet, hat über diese 
Beförderung oder Versendung gesondert Aufzeichnungen zu füh-
ren. Diese Aufzeichnungen müssen folgende Angaben enthalten: 

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Er-
werbers im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 oder des § 6b 
Absatz 5; 
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2. den Abgangsmitgliedstaat; 

3. den Bestimmungsmitgliedstaat; 

4. den Tag des Beginns der Beförderung oder Versendung im Ab-
gangsmitgliedstaat; 

5. die von dem Erwerber im Sinne des § 6b Absatz 1 oder des § 
6b Absatz 5 verwendete Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

6. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des La-
gers, in das der Gegenstand im Rahmen der Beförderung oder 
Versendung in den Bestimmungsmitgliedstaat gelangt; 

7. den Tag des Endes der Beförderung oder Versendung im Be-
stimmungsmitgliedstaat; 

8. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines Dritten als La-
gerhalter; 

9. die Bemessungsgrundlage nach § 10 Absatz 4 Satz 1 Nummer 
1, die handelsübliche Bezeichnung und Menge der im Rahmen 
der Beförderung oder Versendung in das Lager gelangten Ge-
genstände; 

10. den Tag der Lieferung im Sinne des § 6b Absatz 2; 

11. das Entgelt für die Lieferung nach Nummer 10 sowie die han-
delsübliche Bezeichnung und Menge der gelieferten Gegen-
stände; 

12. die von dem Erwerber für die Lieferung nach Nummer 10 ver-
wendete Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

13. das Entgelt sowie die handelsübliche Bezeichnung und Menge 
der Gegenstände im Fall des einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung gleichgestellten Verbringens im Sinne des § 6b Ab-
satz 3; 

14. die Bemessungsgrundlage der nach § 6b Absatz 4 Nummer 1 
in den Abgangsmitgliedstaat zurückgelangten Gegenstände 
und den Tag des Beginns dieser Beförderung oder Versen-
dung. 

(4g) Der Unternehmer, an den der Gegenstand nach Maßgabe 
des § 6b geliefert werden soll, hat über diese Lieferung gesondert 
Aufzeichnungen zu führen. Diese Aufzeichnungen müssen fol-
gende Angaben enthalten: 

1. die von dem Unternehmer im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 
1 verwendete Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

2. die handelsübliche Bezeichnung und Menge der für den Unter-
nehmer als Erwerber im Sinne des § 6b Absatz 1 oder des § 
6b Absatz 5 bestimmten Gegenstände; 

3. den Tag des Endes der Beförderung oder Versendung der für 
den Unternehmer als Erwerber im Sinne des § 6b Absatz 1 o-
der des § 6b Absatz 5 bestimmten Gegenstände im Bestim-
mungsmitgliedstaat; 

4. das Entgelt für die Lieferung an den Unternehmer sowie die 
handelsübliche Bezeichnung und Menge der gelieferten Ge-
genstände; 

5. den Tag des innergemeinschaftlichen Erwerbs im Sinne des § 
6b Absatz 2 Nummer 2; 

6. die handelsübliche Bezeichnung und Menge der auf Veranlas-
sung des Unternehmers im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 
1 aus dem Lager entnommenen Gegenstände; 

7. die handelsübliche Bezeichnung der im Sinne des § 6b Absatz 
6 Satz 4 zerstörten oder fehlenden Gegenstände und den Tag 
der Zerstörung, des Verlusts oder des Diebstahls der zuvor in 
das Lager gelangten Gegenstände oder den Tag, an dem die 
Zerstörung oder das Fehlen der Gegenstände festgestellt 
wurde. 

Wenn der Inhaber des Lagers, in das der Gegenstand im Sinne 
des § 6b Absatz 1 Nummer 1 befördert oder versendet wird, nicht 
mit dem Erwerber im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummer 1 oder des 
§ 6b Absatz 5 identisch ist, ist der Unternehmer von den Aufzeich-
nungen nach Satz 1 Nummer 3, 6 und 7 entbunden. 

(5) Ein Unternehmer, der ohne Begründung einer gewerblichen 
Niederlassung oder außerhalb einer solchen von Haus zu Haus 
oder auf öffentlichen Straßen oder an anderen öffentlichen Orten 
Umsätze ausführt oder Gegenstände erwirbt, hat ein Steuerheft 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu führen.  

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung  

1. nähere Bestimmungen darüber treffen, wie die Aufzeichnungs-
pflichten zu erfüllen sind und in welchen Fällen Erleichterungen 
bei der Erfüllung dieser Pflichten gewährt werden können, so-
wie 

2. Unternehmer im Sinne des Absatzes 5 von der Führung des 
Steuerheftes befreien, sofern sich die Grundlagen der Besteu-
erung aus anderen Unterlagen ergeben, und diese Befreiung 
an Auflagen knüpfen. 

... 

§ 27 Allgemeine Übergangsvorschriften 

… 

(22) § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fas-
sung ist auf Umsätze, die nach dem 31. Dezember 2015 und vor 
dem 1. Januar 2017 ausgeführt werden, weiterhin anzuwenden. § 
2b in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführt wer-
den. Die juristische Person des öffentlichen Rechts kann dem Fi-
nanzamt gegenüber einmalig erklären, dass sie § 2 Absatz 3 in der 
am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach 
dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte 
Leistungen weiterhin anwendet. Eine Beschränkung der Erklärung 
auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen ist nicht zulässig. 
Die Erklärung ist bis zum 31. Dezember 2016 abzugeben. Sie 
kann nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden 
Kalenderjahres an widerrufen werden. § 18 Absatz 4f und 4g ist 
erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nicht der 
Erklärung nach Satz 3 unterliegen. 

(22a) Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts gegen-
über dem Finanzamt gemäß Absatz 22 Satz 3 erklärt, dass sie § 2 
Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für 
sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 
2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet und die Erklä-
rung für vor dem 1. Januar 2023 endende Zeiträume nicht wider-
rufen, gilt die Erklärung auch für sämtliche Leistungen, die nach 
dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2025 ausgeführt 
werden. Die Erklärung nach Satz 1 kann auch für Zeiträume nach 
dem 31. Dezember 2020 nur mit Wirkung vom Beginn eines auf 
die Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. Es 
ist nicht zulässig, den Widerruf auf einzelne Tätigkeitsbereiche o-
der Leistungen zu beschränken. 

… 

§ 27a Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

(1) Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt Unternehmern im 
Sinne des § 2 auf Antrag eine Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer. Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt auch juristischen 
Personen, die nicht Unternehmer sind oder die Gegenstände nicht 
für ihr Unternehmen erwerben, eine Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer, wenn sie diese für innergemeinschaftliche Erwerbe be-
nötigen. Im Fall der Organschaft wird auf Antrag für jede juristische 
Person eine eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt. 
Der Antrag auf Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer nach den Sätzen 1 bis 3 ist schriftlich zu stellen. In dem Antrag 
sind Name, Anschrift und Steuernummer, unter der der Antragstel-
ler umsatzsteuerlich geführt wird, anzugeben. 

(1a) Das nach § 21 der Abgabenordnung für die Umsatzbesteue-
rung des Unternehmers zuständige Finanzamt kann die nach Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3 erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
begrenzen, wenn ernsthafte Anzeichen vorliegen oder nachgewie-
sen ist, dass die Umsatzsteuer- Identifikationsnummer zur Gefähr-
dung des Umsatzsteueraufkommens verwendet wird. Dies gilt 
auch, soweit das Umsatzsteueraufkommen anderer Mitgliedstaa-
ten gefährdet wird. 

(2) Die Landesfinanzbehörden übermitteln dem Bundeszentralamt 
für Steuern die für die Erteilung der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer nach Absatz 1 erforderlichen Angaben über die bei ihnen 
umsatzsteuerlich geführten natürlichen und juristischen Personen 
und Personenvereinigungen. Diese Angaben dürfen nur für die Er-
teilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, für Zwecke der 
Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Be-
trugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 
vom 12.10.2010, S. 1), für die Umsatzsteuerkontrolle, für Zwecke 
der Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden anderer Staa-
ten in Umsatzsteuersachen sowie für Übermittlungen an das Sta-
tistische Bundesamt nach § 2a des Statistikregistergesetzes und 
an das Bundeskartellamt zur Überprüfung und Vervollständigung 
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der Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 des Wettbewerbsregister-
gesetzes verarbeitet werden. Außerdem übermitteln die Landesfi-
nanzbehörden dem Bundeszentralamt für Steuern die nach Ab-
satz 1a erforderlichen Daten. Das Bundeszentralamt für Steuern 
übermittelt den Landesfinanzbehörden die erteilten Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern und die Daten, die sie für die Umsatzsteu-
erkontrolle benötigen. 

28 Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Gesetzesvor-
schriften 

(1) § 12 Absatz 1 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass die Steuer für jeden steuerpflich-
tigen Umsatz 16 Prozent der Bemessungsgrundlage (§§ 10, 11, 
25 Absatz 3 und § 25a Absatz 3 und 4) beträgt. 

(2) § 12 Absatz 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Steuer für die in den 
Nummern 1 bis 15 genannten Umsätze auf 5 Prozent ermäßigt. 

(3) § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. 
Dezember 2020 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Steuer 
für die Lieferungen der in der Anlage 2 nicht aufgeführten Säge-
werkserzeugnisse und Getränke sowie von alkoholischen Flüssig-
keiten, ausgenommen die Lieferungen in das Ausland und die im 
Ausland bewirkten Umsätze, und für sonstige Leistungen, soweit 
in der Anlage 2 nicht aufgeführte Getränke abgegeben werden, 16 
Prozent beträgt. 

(4) § 12 Abs. 2 Nr. 10 gilt bis zum 31. Dezember 2011 in folgender 
Fassung: 

10. 

a) die Beförderungen von Personen mit Schiffen, 

b) die Beförderungen von Personen im Schienenbahnverkehr, im 
Verkehr mit Oberleitungsomnibussen, im genehmigten Linien-
verkehr mit Kraftfahrzeugen, im Verkehr mit Taxen, mit Draht-
seilbahnen und sonstigen mechanischen Aufstiegshilfen aller 
Art und die Beförderungen im Fährverkehr 

aa) innerhalb einer Gemeinde oder 

bb) wenn die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer 
beträgt; 

(5) § 12 Absatz 2 ist vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass der dort genannte Steuersatz 
auch für die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz gilt. 

(6) § 12 Absatz 2 ist vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass der dort genannte Steuersatz 
auch für die Lieferung von Wärme über ein Wärmenetz gilt. 
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